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Gemeinderat 

29.04.2026 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am  
Mittwoch, den 29. April 2026 um 19.00 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal. 

 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 

 die Stadträte: Doris FIDI (ÖVP) 
  Anja FUCHS (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Maria Müllner (ÖVP) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 

 die Gemeinderäte: Edwin BÖHM (ÖVP) 
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Thomas MÜLLNER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Gerald WAIS (ÖVP) 
  Elfriede WINTER (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Christian DANGL (FPÖ) 
  Jasmin EDLINGER (FPÖ) 
  Anton PANY (FPÖ) 
  Susanne WIDHALM (FPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Georg Julian SCHLAGER (SPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
  Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 

Entschuldigt:  StR 2. LT-Präs. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
  GR Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  GR Christian MAYER (FPÖ) 

der Schriftführer: DI Christian Chana 

 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 23.04.2026 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 23.04.2026 an der Amtstafel ange-
schlagen. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

StR Michael FRANZ (FPÖ) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„ABA Waidhofen an der Thaya; 
Ankauf einer Schmutzwasserpumpe“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 31 der Tagesordnung behandelt wird. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

StR Maria MÜLLNER (ÖVP) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage B diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Nutzung des Campingplatzes für Trainingsgruppe“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 32 der Tagesordnung behandelt wird. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

StR Maria MÜLLNER (ÖVP) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage C diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Nutzung des Thayazuganges im Bereich des Campingplatzes“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 33 der Tagesordnung behandelt wird. 
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Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 

 

Die Tagesordnung lautet: 

Öffentlicher Teil: 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 8. April 2026 

2. Bericht über Verwendung von Mittel gem. § 3 Abs. 1 KIG 2023 

3. Grundstücksangelegenheiten – ABA Ulrichschlag - Eintragung einer Dienstbarkeit 
für eine bestehende sanierte Regenwasserableitung auf den Grundstücken Nr. 39, 
EZ 185 und 95, EZ 27, KG Ulrichschlag 

4. Grundstücksangelegenheiten – Bürgerspitalskirche - Eintragung einer Dienstbar-
keit Verlegung Stromleitung und Situierung eines Schaltschrankes über das 
Grundstück Nr. 380, KG Waidhofen an der Thaya (ehemaliges Bürgerspital) 

5. Errichtung Windkraftanlagen am Predigtstuhl, Abschluss eines Gestattungsvertra-
ges 

6. Vereinbarung mit der Firma Tamburi Betriebs GmbH betreffend Nutzung der Pa-
ketstation „Larissa“ – Abänderung 

7. Beitritt zum Gemeindeverband der Musikschule Thayaland 

8. Subvention Sport – 5. Waidhofner Thayatal Triathlon am 04.06.2026 

9. Freizeitzentrum – FZ.Fest 19.07.2026 

10. Freizeitzentrum – Aktion “Mit dem Rad ins Bad“ 

11. Freizeitzentrum – Kooperation mit der Krone Vorteilswelt  

12. Freizeitzentrum – 5. Waidhofner Thayatal Triathlon 04.06.2026 - Benützung des 
Freibades 

13. Freizeitzentrum – Benützung des Freibades für Teilnehmer und Betreuer des NÖ 
Rot-Kreuz-Landesjugendbewerbes 06.06.2026 

14. Stadtsaalkostenübernahme 03.07.2026 – Dankesfest Landesjugendbewerb des 
Roten Kreuzes 

15. Subvention Kultur – Warming-up-Day und Musikfest 2026 
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16. Subvention Kultur – Verein für Theater und Theaterpädagogik – TAM 

17. Hochwasserschutz Waidhofen an der Thaya, Projekt HWS Waidhofen an der 
Thaya „NORD“ – Annahme Kostenertragsvereinbarung – Erste Phase  

18. Errichtung einer Photovoltaikanlage am Parkplatz des Freizeitzentrums – Abände-
rung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.08.2025, 1. Nachtrag zum Dienstbar-
keitsvertrag vom 29.08.2024  

19. Abänderung von Pachtverträgen: PV-2023-001 Mödlagl Franz 

20. Abänderung von Pachtverträgen: PV-2024-002 Habison-Roßnagl GesbR 

21. Abänderung von Pachtverträgen: PV-2023-002 Habison-Roßnagl GesbR 

22. Abänderung von Pachtverträgen: PV-2020-001 Habison-Roßnagl GesbR 

23. Abänderung von Pachtverträgen: PV-2005-008 Habison-Roßnagl GesbR 

24. Förderung von Photovoltaikanlagen – Ansuchen um Gewährung der Direktförde-
rung für die Liegenschaft 3830 Ulrichschlag 38, KG Ulrichschlag 

25. Vergabe von Schlägerungsarbeiten an den Billigbieter und Holzverkauf an den 
Bestbieter für die Waldgebiete im Besitz der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya – Waldbesitz Gemeindewald 

26. Vergabe von Schlägerungsarbeiten an den Billigbieter und Holzverkauf an den 
Bestbieter für die Waldgebiete im Besitz der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya – Waldbesitz Stiftung Bürgerspital 

27. WVA Waidhofen an der Thaya – BA 22 Hollenbach; Annahme des Fördervertrags 
des NÖ Wasserwirtschaftsfonds 

28. WVA Waidhofen an der Thaya – BA 22 Hollenbach; Annahme des Fördervertrags 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

29. Straßenbau Waidhofen an der Thaya – KG Ulrichschlag; Bauführung des NÖ Stra-
ßendienstes, Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde 

30. Straßenbau Waidhofen an der Thaya – KG Waidhofen an der Thaya; Bauführung 
des NÖ Straßendienstes, Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Ge-
meinde 

31. ABA Waidhofen an der Thaya; Ankauf einer Schmutzwasserpumpe 

32. Nutzung des Campingplatzes für Trainingsgruppe 

33. Nutzung des Thayazuganges im Bereich des Campingplatzes 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 8. April 2026 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Bericht über Verwendung von Mittel gem. § 3 Abs. 1 KIG 2023 

SACHVERHALT: 
Gemäß § 3 Abs. 1 KIG 2023 gibt es für die Gewährung der Finanzzuweisung folgende drei 
Bedingungen: 

§ 3. (1) Bedingung für die Gewährung der Finanzzuweisung ist, dass 

 1. der Bürgermeister dem Gemeinderat 

 a) bis 31. Dezember 2026 über die Verwendung der Mittel und Mittelverwendungs-
 planung und, 

 b) insoweit dies nicht ohnehin bereits im ersten Bericht zur Gänze erfolgt ist, bis 
  31. Dezember 2028 über die Verwendung der Mittel 

für Investitionen in Projekte, mit denen im Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis zum Ablauf 
 des 31. Dezember 2027 begonnen wurde bzw. begonnen werden wird, unter 
besonderer Berücksichtigung von Investitionen in die Energiewende und in die Errich-
tung, Erweiterung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen berichtet, 

 2. diese Berichte bis zu den jeweiligen Terminen gemäß Z 1 auf der Homepage 
  der Gemeinde veröffentlicht werden, und 

 3. die Gemeinde das Amt der Landesregierung über die Erfüllung der 
   Bedingungen gemäß den Z 1 und 2 informiert. 

 

Aus den Mitteln der KIG-Mittel 2023 sind EUR 552.420,-- an die Stadtgemeinde Waidhofen 

an der Thaya ausbezahlt worden. Diese wurden in gesamter Höhe für die Sanierung des 

Kindergartens in der Heubachstrasse verwendet. Dieses Projekt wurde bereits 2025 erfolg-

reich abgeschlossen. 

Bürgermeister Josef Ramharter berichtet dem Gemeinderat wie folgt:  
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Dieser Sachverhalt wurde von Bgm. Josef RAMHARTER als Bericht zur Kenntnis ge-
bracht. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten – ABA Ulrichschlag - Eintragung einer Dienstbarkeit für 
eine bestehende sanierte Regenwasserableitung auf den Grundstücken Nr. 39, EZ 185 
und 95, EZ 27, KG Ulrichschlag 

SACHVERHALT: 
Im Zuge der Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlage in Ulrichschlag musste eine be-
stehende Regenwasserableitung in der Ortschaft Ulrichschlag saniert werden. Diese befindet 
sich auf folgende Grundstücke: 
 

• GST 39, KG Ulrichschlag, EZ 185, Eigentümer: Wolfgang Bayer, 3830 Ulrichschlag 
12/1 

• GST 95, KG Ulrichschlag, EZ 27, Eigentümer: Christian Stöger, 1040 Wien, Argenti-
nierstraße 66/4 

 
Für den bestehenden Regenwasserkanal, der nun im Zuge der Errichtung des neuen Abwas-
serentsorgunginfrastrukur in Ulrichschlag saniert worden ist, soll nun die zukünftige Wartung 
Instandsetzung für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Betreiber rechtlich abge-
sichert durch die Eintragung der Dienstbarkeit „Leitungsrecht“ im Grundbuch abgesichert 
werden. 
 
Die betroffenen und oben genannten Eigentümer erteilten dafür bereits ihre Zustimmung 
 
Damit dieses Leitungsservitut in das Grundbuch eingetragen werden kann, ist es erforderlich, 
einen entsprechenden Dienstbarkeitsbestellungsvertrag zwischen den betroffenen Liegen-
schaftseigentümern und der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya abzuschließen. 
 
Das Notariat Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, hat 
einen diesbezüglichen Dienstbarkeitsbestellungsvertrag ausgearbeitet. 
 
Chronologie: 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender Dienstbarkeitsbestellungsvertrag, ausgearbeitet von Herrn Mag.  
Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, genehmigt: 
 

“ 
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“ 
 
 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten – Bürgerspitalskirche - Eintragung einer Dienstbarkeit 
Verlegung Stromleitung und Situierung eines Schaltschrankes über das Grundstück 
Nr. 380, KG Waidhofen an der Thaya (ehemaliges Bürgerspital) 

SACHVERHALT: 
Im Zuge der Nutzung der Bürgerspitalskapelle „St. Markus“ (Grundstück Nr. 379, KG Waidh-
ofen an der Thaya), welche im Eigentum der Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya 
steht, wurde festgestellt, dass die derzeitige Stromversorgung der Kapelle über einen im Ge-
bäude des ehemaligen Bürgerspitals (Grundstück Nr. 380, KG Waidhofen an der Thaya) be-
findlichen Schaltschrank erfolgt. 

Das Grundstück Nr. 380 samt dem Gebäude (ehemaliges Bürgerspital) wurde zwischenzeit-
lich von der Stiftung Bürgerspital, vertreten durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, veräußert. Für die Veräußerung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 
04.12.2024 ein Grundsatzbeschluss (Tagesordnungspunkt 6) gefasst sowie am 05.03.2025 
der Kaufvertrag genehmigt (Tagesordnungspunkt 9b). 

Zur Sicherstellung einer eigenständigen und dauerhaften Stromversorgung der Bürgerspi-
talskapelle ist die Neuverlegung einer Stromleitung über das Grundstück Nr. 380 erforderlich. 
Darüber hinaus ist die Errichtung eines eigenen Schaltschrankes auf diesem Grundstück not-
wendig. 

Zur rechtlichen Absicherung dieser Maßnahmen ist die Einräumung einer Dienstbarkeit (Lei-
tungsrecht) zugunsten des Grundstücks Nr. 379 erforderlich. Diese umfasst das Recht zur 
Verlegung, zum Betrieb, zur Erhaltung und Instandsetzung der Stromleitung sowie zur Er-
richtung, Nutzung und Wartung eines Schaltschrankes auf dem Grundstück Nr. 380, KG 
Waidhofen an der Thaya. 

Am 12.03.2026 wurde vom Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Bahnhofstraße 4, ein entsprechender Vertragsentwurf erstellt und dem Bauamt übermittelt. 

Am 07.04.2026 hat Herr Jürgen Schuster, Pro Bau GmbH dem Vertragsentwurf zugestimmt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 
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ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Sicherstellung der dauerhaften Stromversorgung der Bürgerspitalskapelle „St. Markus“ 
(Grundstück Nr. 379, KG Waidhofen an der Thaya) wird folgender Dienstbarkeitsbestellungs-
vertrag, erstellt vom Notariat Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhof-
straße 4, welche auch Grundbücherlich eingetragen werden soll genehmigt: 

„ 
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„ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Errichtung Windkraftanlagen am Predigtstuhl, Abschluss eines Gestattungsvertrags 
mit der WEB Windenergie AG 

SACHVERHALT: 
Die WEB Windenergie AG, 3834 Pfaffenschlag, Davidstraße 1 (nachfolgend kurz „WEB“ ge-
nannt), plant den Bau eines Windparks „Predigtstuhl“ in der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya. Geplant sind bis zu fünf Windkraftanlagen mit einer voraussichtlichen Nennleis-
tung von jeweils 7,2 MW. Für die Errichtung werden auch Gemeindegrundstücke benötigt, 
unter anderem für Verkabelung, Wege und Infrastruktur. Die Planung des Windparks ist der-
zeit noch nicht abgeschlossen und hängt von den erforderlichen Genehmigungen, Umwelt-
prüfungen und behördlichen Auflagen ab. 

Mit 21.08.2024 wurde seitens WEB ein Gestattungsvertrag und ein Lageplan mit dem mo-
mentanen Planungsstand an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übermittelt. Dieser 
wurde zwischenzeitlich mehrfach überarbeitet. Am 27.03.2026 wurde der Letztstand des Ver-
trages der Rechtsanwaltskanzlei Mag. Johan Juster, 3910 Zwettl, Landstraße 21 übermittelt. 
Dieser Vertrag soll für die WEB als auch für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
Rechtssicherheit bedeuten. 

Der Vertrag regelt wie folgt: 
1. Die Bereitstellung von Gemeindeinfrastruktur durch die Gemeinde an WEB für Errich-

tung und Betrieb des Windparks sowie der Nebenanlagen (z. B. Leitungen, Trafostatio-
nen, Straßen, Wege, Brücken und gemeindeeigene Grundstücke). Diese Nutzung geht 
über den Gemeingebrauch hinaus. 

2. Die Abgeltung von Beeinträchtigungen für die Gemeinde durch den Bau und Betrieb 
der Windkraftanlagen, einschließlich ideeller und nicht exakt messbarer Nachteile oder 
Mehraufwendungen. 

3. Dass alle durch die Errichtung oder Instandhaltung erforderlichen baulichen Um-
gestaltungen der Straßenanlagen ohne Entschädigung in das Eigentum der Gemeinde 
übergehen. Allfällige bauliche Umgestaltungen an den Straßenanlagen, die durch die 
Herstellung, den Bestand, die Änderung oder die Instandhaltung der gestatteten Wind-
kraftanlagen erforderlich werden, gehen ohne Entschädigung in das Eigentum der Ge-
meinde über. 

4. Nutzungsentgelte 
5. Bürgerbeteiligung/Energiegemeinschaft 

Das für die Nutzung zu leistende Nutzungsentgelt lt. Vertrags stellt sich wie folgt dar: 
Als fixes jährliches Benützungsentgelt für die Windkraftanlagen wird ein Betrag von EUR 
5.200,00 pro MW Anschlussleistung an das öffentliche Stromnetz zuzüglich einer gesetzli-
chen Umsatzsteuer vereinbart. Als Auszahlungsstichtag wurde der Baubeginn des ersten 
Windrades festgelegt. Die Gemeinde verpflichtet sich, von diesem fixem jährlichen 
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Benützungsentgelt EUR 900,00 pro MW an die Kleinregionen Zukunftsraum Thayaland zu 
bezahlen. 

Zusätzlich zum jährlichen fixen Benützungsentgelt für die Windkraftanlagen erhält die Ge-
meinde in den ersten drei Jahre Zahlungen in Höhe von EUR 31.200,00 pro Windkraftanlage 
pro Jahr zuzüglich einer gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Gemeinde verpflichtet sich, von die-
ser Zahlung EUR 2.400,00 pro Windkraftanlage pro Jahr an die Kleinregionen Zukunftsraum 
Thayaland zu bezahlen. 

Diese Werte sind durch Index wertgesichert. 

Zusätzlich gebührt der Gemeinde ab Inbetriebnahme bis zur endgültigen Stilllegung der 
Windkraftanlagen als variables jährliches Benützungsentgelt ein bestimmter Anteil (in %) vom 
Nettoerlös der Windkraftanlagen. Ausgangsbasis für die Berechnung des variablen Benüt-
zungsentgelts ist der Zuschlagswert („anzulegender Wert“ – AZW) in ct / kWh, welcher im 
Rahmen einer EAG-Ausschreibung über die Gewährung einer Förderung durch Marktprämie 
rechtskräftig zuerkannt wurde. Der Anteil bestimmt sich nach dem durchschnittlichen Netto-
erlös der Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde pro kWh gemäß der nachfolgen-
den Tabelle: 

 

Nettoerlös 

(in % vom AZW) 

Variable Zahlung 

(in % vom Nettoerlös) 

≤ 100% 0,6% 

110% 1,2% 

120% 1,9% 

≥ 130% 3,0% 

 

Liegt der vom Betreiber im jeweiligen Kalenderjahr erzielte durchschnittliche Nettoerlös zwi-
schen den in der Tabelle angegebenen Werten, wird die variable Zahlung linear berechnet. 

Bei der Ermittlung des (Netto-)Erlöses der Windkraftanlagen sind die erzielten Erlöse aus 
dem Verkauf der durch diese Windkraftanlagen erzeugten Strommengen zu Grunde zu legen. 
Davon in Abzug zu bringen sind damit ursächlich zusammenhängende Aufwendungen, ins-
besondere allfällige Rückzahlungen an die EAG-Förderabwicklungsstelle, durch Verordnung 
oder Gesetz festgelegte Netznutzungs-, Netzverlust-, Systemdienstleistungs- und andere 
Systemnutzungsentgelte und andere gesetzlich oder behördlich festgelegte produktionsab-
hängige Kosten sowie Ausgleichsenergie- und Stromvermarktungskosten und Maklergebüh-
ren. Weiters in Abzug zu bringen sind Zahlungen aus dem Bundesgesetz über den Energie-
krisenbeitrag – Strom („Übergewinnsteuer“ / “Erlösabschöpfung“) und zukünftige umsatzab-
hängige oder umsatzbeschränkende gesetzliche Abgaben. 

Allfällige Steuern oder gesetzliche Abgaben, die in Bezug auf den Betrieb oder Bestand der 
Windkraftanlagen oder im Zusammenhang mit der Erzeugung von Strom beim Betreiber er-
hoben werden und der Gemeinde zu Gute kommen, werden direkt vom errechneten variablen 
Benützungsentgelt abgezogen. 
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Weiters enthält der Gestattungsvertrag folgende Regelung bzgl. Bürgerbeteiligung: 

Die WEB stellt einer von der Gemeinde bis zur Inbetriebnahme des Windparks namhaft ge-
machten Energiegemeinschaft, im Sinne des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), sowie 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes (ElWOG), bis zu 6,0% der von den auf 
dem Gemeindegebiet installierten Windkraftanlagen erzeugten Strommenge über die Lauf-
zeit der Anlagen zu einem vorab definierten Preis zur Verfügung. Die Energiegemeinschaft 
hat das Recht, den ideellen Anteil an der erzeugten Energie für den eigenen Bedarf zu nutzen 
oder an Dritte weiterzuverkaufen. Folgender Preis wird für die an die Energiegemeinschaft 
abgegebene Strommenge definiert: 

 

 

 

 

 

 

Klarstellend wird festgehalten, dass es zur Umsetzung dieser Lieferverpflichtung einer An-
passung der rechtlichen Rahmenbedingungen bedarf (insbes. Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
(EAG) sowie Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG 2010). 

Die WEB bietet zusätzlich einer von der Gemeinde namhaft gemachten lokalen bzw. regio-
nalen Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) bzw. einer Bürgerenergiegemeinschaft 
(BEG) im Bezirk Waidhofen an der Thaya, sofern nach der gesetzlichen Rechtslage erlaubt, 
die Möglichkeit an, eine Windkraftanlage des Projekts „Windpark Predigtstuhl“ zu vorab defi-
nierten und für den Betreiber jedenfalls kostendeckenden Konditionen zu pachten und somit 
die komplette Betriebs- und Verfügungsgewalt an der Windkraftanlage an die namhaft zu 
machende Energiegemeinschaft zu übertragen. 

Der Pachtzins für die Windkraftanlage bemisst sich in ct/kWh, die von der Windkraftanlage 
erzeugt wird. Grundlage für die Festlegung des Pachtzinses ist die auf den Windkraftstandort 
bezogene Marktprämie, für welche das Projekt im Zuge einer Ausschreibung nach dem Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) den Zuschlag erhalten hat. 

Die Gemeinde verpflichtet sich, dem Betreiber innerhalb von 6 (sechs) Monaten ab Erhalt 
aller rechtskräftigen Genehmigung mitzuteilen, ob dieses Angebot wahrgenommen wird. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
In der Stadtratssitzung am 21.04.2026 äußerte der 2. LT-Präs. Gottfried Waldhäusl Bedenken 
hinsichtlich Punkt 10 des Gestattungsvertrages in Bezug auf das wirtschaftliche Risiko für die 
Stadtgemeinde. Daraufhin ließ der Vorsitzende, Bürgermeister Josef Ramharter, über den 
Tagesordnungspunkt nicht abstimmen. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung soll der Ver-
trag bzw. die wesentlichen Punkte, die für die Stadtgemeinde einen wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Nachteil bedeuten könnten, nochmals geprüft werden. 

 

Abgegebene Strommenge 
an die Energiegemein-
schaft (anteilige Strompro-
duktion) 

Festgelegter 

Strompreis 

(ct / kWh) 

0 – 3 % 8,0 

3 – 6% 8,5 
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Am 22.04.2026 wurde ein überarbeiteter Vertrag übermittelt. In Punkt 10 a) wurde nun klar-
gestellt, dass die vereinbarte Entschädigung nur für gemeindeeigene Grundstücke und öf-
fentliches Gut gilt. Damit ist sichergestellt, dass die Gemeinde keine Abgeltungen für Privat-
grundstücke übernehmen muss. Private Eigentümer können somit keine Ansprüche gegen 
die Gemeinde stellen, sondern müssen mögliche Entschädigungen für ihre Grundstücke di-
rekt beim Windkraftbetreiber einfordern. 

Weiters wurde von der WEB mitgeteilt eine Information die auf das Thema Einwurf eingeht 
übermittelt: 

Die Windkraftanlagen sind mit Sensoren zur Eiserkennung ausgestattet. Bei entsprechender 
Wetterlage werden die Anlagen automatisch abgeschaltet. Laut WEB unterliegen Windpark-
betreiber derselben Verkehrssicherungspflicht wie Hausbesitzer bei Dachlawinen. Passanten 
werden im Gefahrenbereich durch Warnleuchten vor möglichem Eisfall gewarnt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
21.04.2026 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der StR Anja Fuchs an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgender Gestattungsvertrag mit der WEB Windenergie AG, 3834 Pfaffenschlag, 
Davidstraße 1 abgeschlossen: 

„ 
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Abbildung 1 Anlage 1, Planbeilage 

„ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 19 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 7 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
FPÖ). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Vereinbarung mit der Firma Tamburi Betriebs GmbH betreffend Nutzung der 
Paketstation „Larissa“ - Abänderung 

SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung vom 
27.08.2025 eine Vereinbarung mit der Firma Tamburi Betriebs GmbH., 1110 Wien, 
Döblerhofstraße 16, beschlossen, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya über die 
Paketstation „Larissa“ der Firma Tamburi Betriebs GmbH. die Abholung und Rückgabe der 
von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya den Bewohnern zur Verfügung gestellten 
VOR-Schnuppertickets abgewickelt wird. 
 
Da in der Stadtratssitzung vom 18.02.2026 beschlossen wurde, nur mehr 2 Schnuppertickets 
anstatt bisher 4 Stück Tickets anzukaufen, muss die Vereinbarung mit der Firma Tamburi 
Betriebs GmbH. in zwei Punkten abgeändert werden.  
 

1. Bei Punkt 2.1, dass statt derzeit 4 Fächern ab dem 01.06.2026 zwei Fächer des 
Paketkastens „Larissa“ zur Verfügung gestellt werden und 

 
2. Bei Punkt 3.1 wird statt „Danach verpflichtet sich die Stadtgemeinde folgendes Entgelt 

wahlweise zu leisten“ folgender Passus eingefügt: „Ab 01.06.2026 verpflichtet sich die 
Stadtgemeinde das Entgelt der Pos. 2 für 2 Stück Fächer zu leisten: 

 

“ 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/5290-7680 (Umweltschutz Sonstige Transfers an private 
Haushalte - Klimaticket) EUR 2.200,00 
gebucht bis: 16.03.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 2.000,00 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in seiner Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten 
und stellt daher nachstehenden Antrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die in der Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 
27.08.2025 beschlossene Vereinbarung mit der Firma Tamburi Betriebs GmbH, 1110 Wien, 
Döblerhofstraße 16 wird abgeändert und lautet mit Gültigkeit ab 01.06.2026 wie folgt: 
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Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya verpflichtet sich daher das Entgelt von EUR 
12,00 pro Monat und Fach an die Firma Tamburi Betriebs GmbH ab 01.06.2026 zu leisten. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Beitritt zum Gemeindeverband der Musikschule Thayaland 

SACHVERHALT: 
In der Gemeinderatssitzung am 03.12.2025 wurde unter Punkt 30 der Tagesordnung der Be-
schluss gefasst, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya das Ansuchen um Beitritt 
zum „Gemeindeverband der Musikschule Thayaland“ stellt. 

Die jährlichen Kostenersätze ergeben sich auf Grund des Rechnungsabschlusses unter Her-
anziehung der hierfür heranzuziehenden Einnahmen (Elternbeiträge und Subventionen). Die-
ser Gemeindebeitrag betrug laut Förderabrechnung für das Jahr 2024 EUR 380.996,53. 

Die bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Dienstgeber beschäftigten Musik-
schullehrer werden mittels Betriebsübergang vom Gemeindeverband mit allen Rechten und 
Pflichten übernommen. Die bestehenden Abfertigungsrückdeckungsversicherungen der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bei der Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG 
in der derzeitigen errechneten Rückstellungswert von EUR 244.698,01 für 6 Dienstnehmer 
werden kostenfrei an den Musikschulverband übertragen. Es verringern sich dadurch auch 
künftige verrechnete Beiträge. 

Das Inventar und die Instrumente bleiben im Eigentum der Stadtgemeinde und wird dem 
Gemeindeverband unentgeltlich überlassen. Die Leihgebühr der Instrumente erhält der Ge-
meindeverband, der für die Instandhaltung zu sorgen hat. 

Der angedachte Verzicht der Leiterposition vom bisherigen Musikschulleiter, Herrn Rainer M. 
Haidl, M.A. muss im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Verband im Vorfeld eindeutig ge-
klärt sein. Der Beitritt der Stadtgemeinde erfolgt lediglich vorbehaltlich, dass dies vor dem 
Verbandsbeitritt unmissverständlich geregelt ist. 

Der Beitritt erfolgt vorbehaltlich der rechtsicheren Klärung der Leiterfunktion vor dem 
01.01.2026. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat am 10.12.2025 dem Gemeindeverband der 
Musikschule Thayaland gemäß dem Beschluss vom 03.12.2025 das Ansuchen um Beitritt 
zum Gemeindeverband mit den oben angeführten Bedingungen zugesandt. 

Ein gemeinsames Ansuchen um Anpassung des Musikschulplans 2026/2027 wurde vom Ge-
meindeverband Thayaland mit Einrechnung der Stunden der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya inkl. Privatunterricht Thaya an die Vorsitzende des Musikschulbeirats Landes-
hauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner fristgerecht vor 31.12.2025 übermittelt. Eine Be-
schlussfassung ist Anfang März 2026 geplant. 
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Mit Schreiben vom 25.03.2026 hat der Musikschulverband Thayaland folgendes Schreiben 
an die Stadtgemeinde gerichtet: 

„Betrifft: Beitritt zum Gemeindeverband 

  der Musikschule Thayaland 

Sehr geehrter Herr Bgm. Ramharter! 
 
Zu Ihrem Ansuchen um Beitritt zum Gemeindeverband der Musikschule Thayaland vom 
3.12.2025 teilen wir mit, dass Ihrem Antrag in der Sitzung der Verbandsversammlung am 
3.3.2026 unter TOP 5 einstimmig stattgegeben wurde. 

 
Die bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beschäftigten Musikschullehrer wer-
den mit allen Rechten und Pflichten übernommen. Die Versicherung für zukünftige Ansprü-
che betreffend „Abfertigung alt" wird von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya an 
den Gemeindeverband der Musikschule Thayaland kostenfrei übertragen. 

 
Das Inventar sowie die Instrumente der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden 
dem Gemeindeverband der Musikschule Thayaland unentgeltlich überlassen. Die Leihge-
bühr erhält der Gemeindeverband zur laufenden Instandhaltung. 

 
Der bisherige Leiter des Gemeindeverbandes der Musikschule Thayaland, Herr Rainer 
M. Haidl, MA, tritt mit 31.7.2026 von seinem Posten als Musikschulleiter zurück und wird 
per 1.8.2026 lt. Beschluss des Verbandsvorstandes (Sitzung vom 3.3.2026, TOP 1 und 2) 
mit dem Funktionsdienstposten Leitungsstellvertretung inkl. Standortkoordination ohne 
dienstliche, vertragliche oder finanzielle Schlechterstellung mittels Nachtrag zum Dienst-
vertrag betraut. 

 
Wir hoffen hiermit gedient zu haben und stehen für ev. Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Obm. Vbgm. Martin Kössner“ 

 

Es werden somit alle Bedingungen laut Gemeinderatsbeschluss erfüllt und es kann nunmehr 
der Beitritt beschlossen werden. Der Beitritt kann zum ehestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, 
der operative Beginn ist mit 01.08.2026. 

Die Statuten und die Satzung wurden im Vorfeld mit der Stadtgemeinde abgeglichen und 
Änderungen eingearbeitet. Diese entsprechen den Vorgaben der NÖ Landesregierung und 
wurden von den jeweiligen Stellen vorab der Beschlussfassung durch den Verband überprüft 
und ergänzt. 

Die Tarife des Musikschulverbandes wurden an die derzeit gültigen Tarife der Stadtgemeinde 
angeglichen. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 
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Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya tritt dem „Gemeindeverband der Musikschule 
Thayaland“ bei. Der operative Änderung des Musikschulverbandes erfolgt mit 01.08.2026. 

Die Satzung und Statuten samt den Tarifen des Musikschulverbandes Thayaland wird vollin-
haltlich zugestimmt. 

Die Kostenersätze sind aufgrund des Rechnungsabschlusses zu ermitteln Zur Deckung des 
Aufwandes des Gemeindeverbandes sind zunächst die Einnahmen (Elternbeiträge, Subven-
tionen) heranzuziehen, die ihm aus der Besorgung seiner Aufgaben zufließen. Der durch 
diese Einnahmen nicht gedeckte Aufwand ist nach Maßgabe folgender Bestimmungen von 
den verbandsangehörigen Gemeinden zu ersetzen. Die Aufteilung des nicht gedeckten Auf-
wandes auf die verbandsangehörigen Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der Anzahl der 
von den Schülern jeder einzelnen verbandsangehörigen Gemeinde im laufenden Schuljahr 
besuchten Unterrichtseinheiten zur Gesamtzahl sämtlicher Unterrichtseinheiten. Die ver-
bandsangehörigen Gemeinden haben den durch eigene Einnahmen des Gemeindeverban-
des und durch die geleisteten Vorauszahlungen nicht gedeckten Aufwand binnen acht Wo-
chen nach Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss zu ersetzen. Die verbandsan-
gehörigen Gemeinden haben für das nächstfolgende Kalenderviertel Vorauszahlungen zu 
leisten. Ihre Höhe wird jeweils im Voranschlag festgesetzt. Der Gemeindebeitrag betrug laut 
Förderabrechnung für das Jahr 2025 EUR 405.562,78. 

Die bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Dienstgeber beschäftigten Musik-
schullehrer werden per Wirksamkeit 01.08.2026 mittels Betriebsübergang vom Gemeinde-
verband der Musikschule Thayaland mit allen Rechten und Pflichten übernommen. Die Ver-
sicherung für zukünftige Ansprüche betreffend „Abfertigung alt“ wird von der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya an den Gemeindeverband der Musikschule Thayaland kostenfrei 
übertragen. 

Das Inventar und die Instrumente bleiben im Eigentum der Stadtgemeinde und wird dem 
Gemeindeverband der Musikschule Thayaland unentgeltlich überlassen. Die Leihgebühr der 
Instrumente erhält der Gemeindeverband, der für die Instandhaltung zu sorgen hat. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 22 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ,). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil  

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Subvention Sport – 5. Waidhofner Thayatal Triathlon am 04.06.2026 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten 
durch Herrn Obmann Erich Scharf, 3830 Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, 
vom 07.01.2026, eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 08.01.2026, 
auf. Darin heißt es wie folgt: 
 
„Unterstützungsansuchen für den 5. Waidhofner Thayatal Triathlon am 04. Juni 2026 
 
Nach unserem erfolgreichen vierten Triathlon in Waidhofen am 19. Juni 2026 dürfen wir heuer 
zu Fronleichnam bereits ein kleines Jubiläum feiern: wir veranstalten die fünfte Aufglage die-
ser sportlichen Herausforderung angehen. Ablauf und Rahmenbedingungen haben sich in 
den letzten Jahren bewährt und werden daher weiterverfolgt:  
 

• Triathlonveranstaltung am Fronleichnamstag, dem 04. Juni 2026 um 10.45 Uhr. 
Kurztriathlon in der Größenordnung einer angenäherten Sprintdistanz (225 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,75 km Laufen) 

• Schwimmbewerb im öffentlichen Freibad Waidhofen (in Form von Schleifen wird das 
Becken auf allen vorhandenen Bahnen auf 9 Längen durchschwommen, gestartet 
wird einzeln hintereinander mit max. 30 Sekunden Zeitabstand; die Langsamen zu 
Beginn, die Schnellen zum Schluss) 

• Radbewerb auf öffentlichen Straßen um Waidhofen (Wohlfahrts – Vestenpoppen – 
Meires – Lichtenberg – Windigsteig – Edengans – Kottschallings – Götzweis – Jas-
nitz) 

• Laufbewerb auf der Strecke unseres ehemaligen Crosslaufes (Start beim FIT Rich-
tung Volksfestgelände, Querung Thayasteg, entlang Thaya zur Grillparzergasse, 
eine Runde bei Mühlen und Höfe) 

• Wechselzone im Garten des Freizeitgeländes, Ziel am Fußballtrainingsplatz nebenan 
• Siegerehrung um 13.30 Uhr im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes 
• Einzel- und Staffelbewerb 
• Professionelle Chipzeitnehmung von FIPE.at mit allen Zwischenzeiten 

  
Unsere geschätzten Aufwendungen sind: 
 

Technische Zeitnehmung         2.000,- 
Bescheid Bezirkshauptmannschaft, polizeiliche Gefahrenpunktsicherung  1.000,- 
Moderation der Veranstaltung           500,- 
Lautsprecheranlage              500,- 
Wettkämpferverpflegung               500,- 
Pokale                    1.400,- 
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div. Materialen für Aufbauten (Wechselzone, Streckensicherung…)               500,- 
Sicherungskonzept Radstrecke durch Feuerwehren 
(abseits der Gefahrenpunkte)              900,- 
Kampfrichterkosten Triathlonlandesverband         700,- 
 
Summe der geschätzten Aufwendungen      8.000,- 
 
Da diese Aufwendungen nicht ausschließlich durch Startgelder abgedeckt werden können, 
würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen. 
 
Wir werden uns bemühen, mit unserem Kurztriathlon zahlreiche Sportler aus der näheren 
und weiteren Umgebung in unsere Bezirksstadt zu locken und so der Stadt an diesem Feier-
tag auch ein sportliches Flair zu verleihen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Erich Scharf 
Obmann LTU Waidhofen/Th.“ 
 
Bisherige Subventionen:  

 

2023 2024 2025 

EUR 3.000,00 
(Triathlon) 

EUR 3.000,00 
(Triathlon) 

EUR 3.000,00 
(Triathlon) 

 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Subventio-
nen) EUR 33.000,00 
gebucht bis: 16.03.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Zukunftsraum Thayaland und die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya Der LAuf-
TriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten durch Herrn Obmann Erich Scharf, 3830 
Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, wird für die Durchführung des 5. Waid-
hofner Thayatal Triathlon am 04. Juni 2026 eine Subvention in Höhe von 

EUR 3.000,00 
gewährt 
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und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadt-
gemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – FZ.Fest 19.07.2026 

SACHVERHALT: 
Am 19.07.2026 (bei Schlechtwetter: 02.08.2026) soll im Freibad Waidhofen an der Thaya 
bereits zum vierten Mal ein FZ.FEST „von der Gemeinde – für die Gemeinde“ veranstaltet 
werden.  

Bei freiem Eintritt werden ganztags Aktivitäten rund um Gesundheit, Sport und Unterhaltung 
geboten inklusive Musik und Moderation.  

Folgende Kosten sind zu erwarten (alle Angaben excl. USt.): 

      EUR 
Ton- und Lichttechnik inkl. DJ 1.800,00 
Moderation 600,00 
Festausstattung 200,00 
Werbemittel und Drucksorten inkl. Grafik 600,00 
Sonstige Ausgaben (AKM, …) 500,00 
Interne Vergütungen (2. Badewart, Auf-/Abbau) 1.500,00 
GESAMT 5.200,00 

 

Gespräche mit Sponsoren sind im Laufen. Es wird angestrebt, die angeführten Kosten mög-
lichst gering zu halten und Sponsorbeiträge zu lukrieren. Die Kosten sind im Voranschlag 
2026 unter den Haushaltsstellen „Freizeitzentrum, Sonstige Ausgaben“ sowie „Freizeitzent-
rum, Interne Vergütungen“ berücksichtigt. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2025, BGBl. II Nr. 167/2025 und der DELEGIERTE VERORD-
NUNG der Europäischen Kommission vom 22.10.2025 (Richtlinie 2014/24/EU ist eine Direkt-
vergabe bei einem Auftragswert unter EUR 140.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich 
zulässig. 

Der Eintritt für die Badegäste in das Freibad soll an diesem Tag kostenlos sein. Es ist daher 
erforderlich, den Punkt 2.1. Absatz 1 und 2 der Badeordnung, in welchen wie folgt festgehal-
ten ist, aufzuheben: 

„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 
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„(2) Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. 
Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das 
Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“ 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/831000-728000/000 (Freizeitzentrum, Sonstige Ausgaben) EUR 
9.000,00  
gebucht bis: 23.03.2026 EUR 280,68 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

VA 2026: Haushaltsstelle 1/831000-720000/000 (Freizeitzentrum, Interne Vergütungen) 
EUR 150.000,00 
gebucht bis: 23.03.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya veranstaltet am 19.07.2026 (Ersatztermin bei 
Schlechtwetter: 02.08.2026) und bis auf Widerruf einmal jährlich im Sommer im Freizeitzen-
trum Waidhofen an der Thaya ein FZ.FEST rund um Gesundheit, Sport und Unterhaltung. 

Für die Ausrichtung der Veranstaltung werden Kosten bis zu einer maximalen Höhe von  

EUR 6.000,00 (excl. USt.) 

übernommen, wobei angestrebt wird, diese Kosten so gering wie möglich zu halten und 
Sponsorbeiträge zu lukrieren 

und 

die Benützung der Sportanlagen (Minigolf, PitPat, Tischtennis) sowie der Verleih von Liegen 
und Sonnenschirmen ist an diesem Tag kostenlos 

und 

der Punkt 2.1. (1) der Badeordnung („Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer be-
zahlten und gültigen Eintrittskarte zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Ein-
trittsgeldes besteht NICHT!“) wird für diesen einen Tag aufgehoben 

und 
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der Punkt 2.1. (2) der Badeordnung („Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des 
Badebesuches aufzubewahren. Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu aus-
gestellt. Der Besucher hat das Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“) wird 
für diesen einen Tag aufgehoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – Aktion „Mit dem Rad ins Bad“ 

SACHVERHALT: 
Bei der Aktion „Mit dem Rad ins Bad“ am Samstag, 27. Juni 2026 soll die Bevölkerung dazu 
motiviert werden, anstelle mit dem Auto mit dem Fahrrad ins Freizeitzentrum Waidhofen an 
der Thaya zu kommen. Diese bewusstseinsbildende Initiative fördert umweltfreundliche All-
tags-Mobilität und verbindet sportliche Betätigung direkt mit Freizeitspaß. Das Mobilitätsma-
nagement NÖ unterstützt diese Veranstaltung durch Werbemaßnahmen. Eine Kontrolle der 
Radfahrer erfolgt vor dem Eingangsbereich zum Freibad. Bei Schlechtwetter findet die Ver-
anstaltung nicht statt und es ist auch kein Ersatztermin vorgesehen. 
 
Der Eintritt für die Badegäste, die mit Fahrrad in das Freibad kommen, soll an diesem Tag 
kostenlos sein. Es ist daher erforderlich, den Punkt 2.1. Absatz 1 der Badeordnung, in wel-
chen wie folgt festgehalten ist, für die Radfahrer aufzuheben: 

„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde veranstaltet am Samstag, 27. Juni 2026 den Aktionstag „Mit dem Rad ins 
Bad“. Die Badegäste, die mit dem Fahrrad zum Freibad kommen, erhalten an diesem Tag 
kostenlosen Eintritt.  

Der Punkt 2.1. (1) der Badeordnung („Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer be-
zahlten und gültigen Eintrittskarte zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Ein-
trittsgeldes besteht NICHT!“) wird für diesen einen Tag für die Radfahrer aufgehoben. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – Kooperation mit der Krone Vorteilswelt 

SACHVERHALT: 
Am 23.03.2026 wurde seitens Mag. Verena Bauer von der „Krone“-Vorteilswelt folgendes 
Kooperationsangebot per E-Mail an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya herangetra-
gen: 

„Liebe Kooperationspartner! 
 
Auch im Sommer 2026 bietet die Kronen Zeitung ausgewählten Partnerbetrieben die Mög-
lichkeit, Teil unseres exklusiven Vorteilsprogramms für Abonnentinnen und Abonnenten zu 
werden – diesmal mit besonderem Fokus auf Freibäder und Sommerangebote. Die Ko-
operation erfolgt wie gewohnt bargeldlos und bringt beiden Seiten spürbaren Mehrwert. 
Unser Ziel ist es, gemeinsam Synergien zu schaffen: Sie präsentieren Ihr Freibad einem 
großen Publikum und wir bieten unseren Leserinnen und Lesern attraktive Vorteile für die 
Sommersaison. 
 
Unsere Idee für eine Zusammenarbeit: 
Wir schlagen ein einfaches Gegengeschäft vor, bei dem gegenseitige Leistungen getauscht 
werden – ohne Geldflüsse, aber mit maximaler Sichtbarkeit. 
 
Ihr Beitrag: 
Sie bieten unseren Abonnentinnen und Abonnenten einen sommerlichen Vorteil, etwa 50 % 
Ermäßigung auf den Tageseintritt oder 1+1 Gratis-Ticket für einen Badegast und eine 
Begleitperson. 
 
Unsere Gegenleistung: 
• Sie erhalten zwei viertelseitige Inserate im Krone-CI sowie die Integration in unserem 
monatlichen Newsletter in Ihrem Bundesland (abhängig vom Angebot und der Laufzeit). 
• Zusätzlich bewerben wir Ihr Freibad online auf kronevorteilswelt.at. 
• Die grafische Gestaltung der Inserate übernehmen wir – Sie liefern uns lediglich Bildmate-
rial (mind. 300 dpi). Selbstverständlich erhalten Sie vor Veröffentlichung den Entwurf zur 
Freigabe. 
 
Ihre Vorteile auf einen Blick: 
• Bargeldlose Kooperation – wir übernehmen Werbekostenzuschuss und Werbeabgabe, 
für Sie entstehen keinerlei Kosten. 
• Gegenseitige Reichweite & Imagegewinn – profitieren Sie von der starken Marke der 
Kronen Zeitung. 
• Ideales Sommer-Thema – perfekte Platzierung Ihres Freibads/Sommerangebots in der 
warmen Jahreszeit. 
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Im Anhang finden Sie alle Details übersichtlich aufbereitet sowie ein Formular zur Eintra-
gung Ihres Vorteils für den Fall einer Zusage. Gerne besprechen wir die Kooperation auch 
persönlich und passen sie bei Bedarf an Ihre saisonalen Rahmenbedingungen an. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und eine mögliche Sommerkooperation! 
 
Freundliche Grüße, 
Ihr Krone-Vorteilswelt-Team 
 
Mag. Verena Bauer 
Senior Projektmanagerin 
Events & Kooperationen | Krone-Vertriebsmarketing“ 
 

Das Kooperationsangebot soll angenommen werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt das Kooperationsangebot der Krone Vor-
teilswelt, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG, 1230 Wien, 
Richard-Strauss-Straße 16, vom 23.03.2026 an und gewährt Krone-Abonnenten gegen Vor-
weis einer gültigen Krone BonusCard im Aktionszeitraum 1. – 31. August 2026 den Vorteil 
„1+1 Gratis-Ticket“ (eine Person bezahlt den vollen Eintritt, die Begleitperson bezahlt nichts). 
Im Gegenzug erhält die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für diese Freibad-Aktion 
zwei viertelseitige Inserate in Krone-CI sowie die Integration online auf kronevorteilswelt.at.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – 5. Waidhofner Thayatal Triathlon am 04.06.2026 - Benützung des Frei-
bades 

SACHVERHALT: 
Am 04. Juni 2026 um 10.45 Uhr findet der 5. Waidhofner Thayatal Triathlon statt. Der 
Schwimmbewerb soll im öffentlichen Freibad Waidhofen an der Thaya abgehalten werden.  
Es liegt ein Schreiben der LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten durch Herrn 
Obmann Erich Scharf, 3830 Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, vom 
07.01.2026 auf. Darin heißt es wie folgt: 
 
„Unterstützungsansuchen für den 5. Waidhofner Thayatal Triathlon am 04. Juni 2026 

Nach unserem erfolgreichen vierten Triathlon in Waidhofen am 19. Juni 2025 dürfen wir heuer 
zu Fronleichnam bereits ein kleines Jubiläum feiern: wir veranstalten die 5. Auflage dieser 
sportlichen Herausforderung. Ablauf und Rahmenbedingungen haben sich bewährt und wer-
den daher weiterverfolgt (lediglich die Startzeit muss noch etwas nach hinten verschoben 
werden):  
 

• Triathlonveranstaltung am Fronleichnamstag, dem 04. Juni 2026 um 10.45 Uhr. 
Kurztriathlon in der Größenordnung einer angenäherten Sprintdistanz (225 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,75 km Laufen) 

• Schwimmbewerb im öffentlichen Freibad Waidhofen (in Form von Schleifen wird das 
Becken auf allen vorhandenen Bahnen auf 9 Längen durchschwommen, gestartet 
wird einzeln hintereinander mit max. 30 Sekunden Zeitabstand; die Langsamen zu 
Beginn, die Schnellen zum Schluss) 

• Radbewerb auf öffentlichen Straßen um Waidhofen (Wohlfahrts – Vestenpoppen – 
Meires – Lichtenberg – Windigsteig – Edengans – Kottschallings – Götzweis – Jas-
nitz) 

• Laufbewerb auf der Strecke unseres ehemaligen Crosslaufes (Start beim FIT Rich-
tung Volksfestgelände, Querung Thayasteg, entlang Thaya zur Grillparzergasse, 
eine Runde bei Mühlen und Höfe) 

• Wechselzone im Garten des Freizeitgeländes, Ziel am Fußballtrainingsplatz nebenan 
• Siegerehrung um 13.30 Uhr im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes 
• Einzel- und Staffelbewerb 
• Professionelle Chipzeitnehmung von FIPE.at mit allen Zwischenzeiten 
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Unsere geschätzten Aufwendungen sind: 

Technische Zeitnehmung         2.000,- 

Bescheid Bezirkshauptmannschaft, polizeiliche Gefahrenpunktsicherung  1.000,- 

Moderation der Veranstaltung           500,- 

Lautsprecheranlage              500,- 

Wettkämpferverpflegung               500,- 

Pokale                   1.400,- 

div. Materialen für Aufbauten (Wechselzone, Streckensicherung…)             500,- 

Sicherungskonzept Radstrecke durch Feuerwehren 

(abseits der Gefahrenpunkte)             900,- 

Kampfrichterkosten Triathlonlandesverband        700,- 

Summe der geschätzten Aufwendungen      8.000,- 

Da diese Aufwendungen nicht ausschließlich durch Startgelder abgedeckt werden können, 
würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen. 

Wir werden uns bemühen, mit unserem Kurztriathlon zahlreiche Sportler aus der näheren 
und weiteren Umgebung in unsere Bezirksstadt zu locken und so der Stadt an diesem Feier-
tag auch ein sportliches Flair zu verleihen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Erich Scharf 

Obmann LTU Waidhofen/Th.“ 

 

Die Benutzung der Badeanlagen ist für die Teilnehmer des 5. Waidhofner Triathlons während 
der Veranstaltung des Schwimmbewerbes in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr kostenlos. 
Es ist daher erforderlich den Punkt 2.1. Absatz 1 und 2 der Badeordnung, in welchen wie folgt 
festgehalten ist, aufzuheben: 

„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 

„(2) Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. 
Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das 
Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“ 

Die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
nach dem Triathlon erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya mit einer geschätzten Arbeitszeitsumme von EUR 350,00 excl. USt. 

Bisherige Subventionen: KEINE 
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Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/2690-7200 (Sportförderungen, interne Vergütungen Sportveran-
staltungen) EUR 10.000,-- 
gebucht bis 14.04.2026 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,-- 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, 
Feuerwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein LTU Waidhofen an der Thaya die Benützung des Freizeitzentrums – 
insbesonders der Badeanlagen – zur Durchführung des 5. Waidhofner Thayatal Triathlons 
am 04.06.2026, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr unentgeltlich gestattet. In diesem Zeit-
raum findet kein Badebetrieb statt. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

und 

die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
nach dem Triathlon erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya und übernimmt diese die Kosten mit einer geschätzten Höhe von  

EUR 350,00 

excl. USt. 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus ist ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – Benützung des Freibades für Teilnehmer und Betreuer des NÖ Rot-
Kreuz-Landesjugendbewerbes 06.06.2026 

SACHVERHALT: 
Am Samstag, 06. Juni 2026 findet im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes der Landesjugend-
bewerb des Roten Kreuzes NÖ in Waidhofen an der Thaya statt. 
Seitens der Verantwortlichen der Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya, Hr. Bernhard Schie-
rer und Bernhard Bäck für diese Veranstaltung, liegt folgendes Ansuchen vor: 
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Die Benutzung der Badeanlagen ist für die Teilnehmer und Betreuer des Landesjugendbe-
werbes des Roten Kreuzes NÖ am Samstag, 06. Juni 2026 während der Veranstaltung in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr kostenlos. Es ist daher erforderlich den Punkt 2.1. Absatz 1 
und 2 der Badeordnung, in welchen wie folgt festgehalten ist, aufzuheben: 

„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 

„(2) Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. 
Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das 
Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“ 

Die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya mit einer 
geschätzten Arbeitszeitsumme von EUR 350,00 excl. USt. 

Bisherige Subventionen: KEINE 

 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/2690-7200 (Sportförderungen, interne Vergütungen Sportveran-
staltungen) EUR 10.000,-- 
gebucht bis 14.04.2026 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 350,-- 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, 
Feuerwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird den Teilnehmern und Betreuer des NÖ Landesjugendbewerbes des RotenKreuzes 
am Samstag, 06. Juni 2026 die Benützung des Freizeitzentrums – insbesonders der Bade-
anlagen –in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr unentgeltlich gestattet 

und 

die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und über-
nimmt diese die Kosten mit einer geschätzten Höhe von  

EUR 350,00 

excl. USt. 

und 
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da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus ist ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Stadtsaalkostenübernahme 03.07.2026 – Dankesfest Landesjugendbewerb des Roten 
Kreuzes 

SACHVERHALT: 
Am Samstag, 06. Juni 2026 findet im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes der Landesjugend-
bewerb des Roten Kreuzes NÖ in Waidhofen an der Thaya statt. 
Für die Helfer, Betreuer, Bewerter und Mitarbeiter bei diesem Landesjugendbewerb findet als 
Anerkennung für deren Leistungen ein Dankesfest am 03. Juli 2026 im kleinen Saal/Erdge-
schoss im Stadtsaal statt.  
Seitens der Verantwortlichen der Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya, Hr. Bernhard Schie-
rer und Bernhard Bäck für diese Veranstaltung, liegt folgendes Ansuchen betreffend der 
Stadtsaalkosten vor: 
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Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/0191-7230/000 (Repräsentation, Repräsentationsausgaben 
Sonstige) EUR 4.000,-- 
gebucht bis 14.04.2026 EUR 147,48 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,-- 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, 
Feuerwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 07.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Bezirksstelle des Roten Kreuzes – als Veranstalter des Landesjugendbewerbes-
für die Stadtsaalkosten für das Dankefest am 03. Juli 2026 eine Subvention in der Höhe von 

EURO 222,-- incl. MwSt (Kleiner Saal-Erdgeschoss) 
gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Subvention Kultur – Warming-up-Day und Musikfest 2026 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des MV Folk Club, Böhmgasse 18/6, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, vom 14. Februar 2026 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya am 16.02.2026). Darin heißt es: 
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Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die Mitarbeiter der städtischen 
Wirtschaftsbetriebe die notwendige Verkehrsbeschilderung und Absperrungen im 
Gemeindegebiet aufstellen und entfernen. Außerdem wird die Endreinigung (händische 
Reinigung und die Verwendung der Kehrmaschine) von den Wirtschaftsbetrieben 
durchgeführt. Die anfallenden Kosten in der Höhe von ca. EUR 7.500,00 sollen von der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen werden. 

Das Areal des Campingplatz Thayapark soll dem MV Folk-Club für die Durchführung des 45. 
Internationalen Musikfestes unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Dadurch resultiert 
ein Abgang an Einnahmen in der Höhe von ca. EUR 400,00, welche durchschnittlich an einem 
Wochenende am Campingplatz Thayapark eingenommen werden. 

Weiters erhält die Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya die 
Möglichkeit sich im Zuge des Warming-Up-Days 2026 mit einem Konzert vor dem Rathaus 
zu präsentieren, vorausgesetzt, dass an diesem Tag keine Schlechtwetterbedingungen 
vorherrschen. Für die Durchführung des Konzertes werden Kosten für Techniker- und 
Equipmentpauschale in der Höhe von EUR 800,00 anfallen. 

Das Protokoll über die Besprechung zwischen Dr. Hermann Karl, Pany Martin und 
Bürgermeister Ramharter Josef vom 14.02.2026 liegt den Beschlussunterlagen bei. 
 
Bisherige Subventionen: 
2017 EUR 1.700,00 
2018 EUR 1.700,00 
2019 EUR 2.000,00 
2022 EUR 2.000,00 
2023 EUR 2.000,00  
2024 EUR 2.000,00 
2025 EUR 2.000,00 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 16.03.2026 EUR 3.074,39 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 1.000,00 
 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7200 (Heimatpflege u. Kultur – sonstige Einrichtungen u. 
Maßnahmen, Interne Vergütungen Veranstaltungen) EUR 40.000,00 
gebucht bis: 16.03.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 09.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Es wird dem MV Folk-Club Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Böhmgasse 18/6, für die Durchführung des Warming-Up-Day und Musikfestes 2026 eine 
Subvention in der Höhe von  

EUR 2.200,00 
 
gewährt, wobei eine Gesamtabrechnung vorgelegt werden muss 

und 

die notwendige Verkehrsbeschilderung und Absperrungen im Gemeindegebiet, werden durch 
die Mitarbeiter der städtischen Wirtschaftsbetriebe aufgestellt und entfernt. Außerdem wird 
die Endreinigung von den Mitarbeitern der städtischen Wirtschaftsbetriebe durchgeführt. Die 
anfallenden Kosten in der Höhe von ca.  

EUR 7.500,00 
 
werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen 

und 

das Areal des Campingplatz Thayapark wird dem MV Folk-Club für die Durchführung des 45. 
Internationalen Musikfestes unentgeltlich zur Verfügung gestellt 

und 

die Kosten für Techniker und Equipmentpauschale für die Durchführung eines Konzertes mit 
der Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vor dem Rathaus 
im Zuge des Warming-Up-Days 2026 in der Höhe von  

EUR 800,00 
 
werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem 
Interesse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des MV Folk Club als Sponsor angeführt werden. Bei 
Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Subvention Kultur – Verein für Theater und Theaterpädagogik – TAM 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des Vereines für Theater und Theaterpädagogik - TAM, 
3830 Waidhofen an der Thaya, Wiener Straße 9-11 vom 15.01.2026 (eingelangt bei der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 16.02.2026). Darin heißt es:  
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Die Beilagen (Einnahmen-Ausgabenrechnung für 2025) liegen den Beschlussunterlagen 
bei. 
 
Bisherige Subventionen: 
2020 EUR 4.000,00 
2021 EUR 3.000,00 
2022 EUR 3.000,00 
2023 EUR 3.250,00 
2024 EUR 3.250,00 
2025 EUR 3.250,00 + EUR 300,00 Sonderförderung aufgrund 30-jähriges Jubiläum 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 16.03.2026 EUR 3.074,39 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.200,00 
 
 
Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 09.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein für Theater und Theaterpädagogik - TAM, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Wiener Straße 9-11 für das Jahr 2026 eine Subvention in der Höhe von  
 

EUR 3.250,00 
 

gewährt. 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereines für Theater und Theaterpädagogik - 
TAM als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente 
gut sichtbar anzubringen. 
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Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Hochwasserschutz Waidhofen an der Thaya, Projekt HWS Waidhofen an der Thaya 
„NORD“ – Annahme Kostenertragsvereinbarung – Erste Phase 

SACHVERHALT: 
Am 26.11.2025 (TOP 24a) genehmigte der Stadtrat die Vergabe von Ziviltechnikerleistungen 
an das Büro Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte Ziviltechniker-GmbH (kurz: IUP), 1210 
Wien, Wehlistraße 29/1. Diese Leistungen betreffen Vorarbeiten für die Einreich- und Detail-
planung des Hochwasserschutzes Waidhofen an der Thaya „Nord“ (Areal der Firma Henkel, 
Sixmühle, vertreten durch die STMB GmbH, sowie die Ortschaften Vestenötting und Klei-
neberharts). 

Am 03.12.2025 (TOP 21) genehmigte der Gemeinderat die Vergabe juristischer Leistungen 
zur Erstellung einer Vereinbarung durch Mag. Johann Juster. 

Am 24.02.2026 übermittelte die Rechtsanwaltskanzlei Mag. Johann Juster, 3910 Zwettl, 
Landstraße 21, einen ersten Vertragsentwurf an die Stadtgemeinde. Dieser wurde von der 
Stadtgemeinde sowie vom Büro IUP geprüft. Am 16.03.2026 wurde die Kanzlei um Überar-
beitung des Vertrages ersucht. 

Am 17.03.2026 übermittelte die Kanzlei die überarbeitete Version an die Stadtgemeinde. 

Am 18.03.2026 wurde der Vertrag vom Bauamt der Stadtgemeinde an die Vertragspartner 
STMB GmbH, Himmelportgasse 13/6, 1010 Wien (vertreten durch Mag. Alfred Höfinger), so-
wie an die Firma Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik Betriebs GmbH übermittelt. Zur Si-
cherstellung einer reibungslosen Abwicklung wurden die Vertragspartner ersucht, bis spätes-
tens 10.04.2026 eine Rückmeldung an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu ge-
ben. 

Mag. Alfred Höfinger, Vertreter der STMB GmbH, erschien kurz nach der Aussendung im 
Bauamt und teilte mit, dass er dem Vertragsentwurf zustimmt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Feldwege, Was-
serbau, Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 13.04.2026 berichtet. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
21.04.2026 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

 

Von der Fa. Henkel fehlt noch die Rückmeldung (Freigabe Vertrag), daher wurde dieser 
Sachverhalt von StR Anja FUCHS vorerst nur als Bericht zur Kenntnis gebracht und 
nicht abgestimmt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 18 der Tagesordnung 

Errichtung einer Photovoltaikanlage am Parkplatz des Freizeitzentrums, 
Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.08.2025, 1.Nachtrags zum Dienst-
barkeitsvertrag vom 29.08.2024 

SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung am 
27.08.2025 unter Tagesordnungspunkt 12 a) den Abschluss des 1. Nachtrag zum Dienstbar-
keitsvertrag vom 29.08.2024 Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der WEB PV 2 
GmbH, 3834 Pfaffenschlag, Davidstraße 1, (kurz: WEB) hinsichtlich der Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage am Parkplatz des Freizeitzentrums genehmigt. 

Dieser 1. Nachtrag wurde unmittelbar nach der Sitzung durch die politischen Mandatare un-
terfertigt und zur Gegenzeichnung an die WEB übermittelt. In der Folge wurde seitens des 
Bauamts mehrmals nachgefragt, wann die Unterfertigung erfolgt. 

Am Freitag, 27.03.2026 teilte die WEB mit, dass dem beschlossenen Vertrag vom 27.08.2025 
ein falscher Lageplan beigefügt wurde. Laut WEB fehlte darin die Darstellung einer Ersatz-
fläche für eine zukünftige PV-Anlage. Diese Fläche soll herangezogen werden, falls künftig 
im Bereich der derzeitigen PV-Anlagendächer durch Bautätigkeiten Flächen verloren gehen. 

Am 30.03.2026 übermittelte die WEB PV 2 GmbH einen neuen Lageplan sowie eine überar-
beitete Version des 1. Nachtrags, der, abgesehen von der Planbeilage, inhaltlich dem in der 
Sitzung am 27.08.2025 beschlossenen Nachtrag entspricht. Weiters wurde auch das Inbe-
triebnahmeprotokoll der PV-Anlage am Parkplatz des Freizeitzentrums übermittelt, welches 
ebenfalls Bestandteil des 1. Nachtrags ist. 

Das Bauamt hat den Sachverhalt geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass aufgrund 
der geänderten Vertragsbeilage ein neuer Gemeinderatsbeschluss erforderlich ist, in dem 
diese Änderung beraten und genehmigt wird. Dies wurde der WEB mitgeteilt. Zudem wurde 
folgender Ablauf, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen, festgelegt: 

• Übermittlung der Verträge durch die W.E.B an die Stadtgemeinde 
• Unterzeichnung seitens der zuständigen politischen Mandatare nach der Gemeinde-

ratssitzung am 29.04.2026 
• Danach wie im Jahr 2025 Übermittlung an die WEB zur Gegenzeichung 
• Eintragung ins Grundbuch durch Notariat Müllner 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 
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Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgender 1. Nachtrag zum Dienstbarkeitsvertrag mit der WEB PV 2 GmbH, 3834 
Pfaffenschlag, Davidstraße 1 abgeschlossen: 
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“ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 19 der Tagesordnung 

Abänderung von Pachtverträgen: PV-2023-001 Mödlagl Franz 

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehres in der Heidenreichsteinerstraße ergaben sich 
Veränderungen der Pachtflächen. 

Die neue Pachtfläche der EZ 771 Parz.653/1 – Pächter Franz Mödlagl, 3830 Kainraths 30/1 
– (PV-2023-001) beträgt nun 1772m² (zuvor 2340m²). Weiters ist der Pächter bereit, die an-
grenzende Restackerfläche der EZ 263 Parz.652 im Ausmaß von 1.591m² zu bewirtschaften. 
Der vormalige Pächter dieses Grundstückes, Hr. Bernhard Habison (PV-2005-008) verzichtet 
auf die Bewirtschaftung der Restfläche der Parzelle 652. Der neue Pachtvertrag ersetzt den 
alten Pachtvertrag. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Feldwege, Wasserbau, 
Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeiderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya verpachtet das Grundstück Nr. 653/1, EZ 771, 
KG 21194 Waidhofen an der Thaya, mit einer Fläche von 1772 m² und das Grundstück Nr. 
652 EZ 263 KG 21194 Waidhofen an der Thaya mit einer Fläche von 1591m², an Herrn Franz 
Mödlagl, wohnhaft in 3830 Kainraths 30/1, und schließt nachfolgenden Pachtvertrag ab: 

 

PACHTVERTRAG 

(Einzelne landwirtschaftliche Grundstücke) 

 

Verpächterin:   Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, vertreten durch ihre zeich-
nungsberechtigten Organe 
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  Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya  

 

Pächter: Franz Mödlagl 
 geboren am 11.02.1971 
 Adresse: 3830 Kainraths 30/1  
 Beruf: Landwirt 
 

Pachtvertragsnummer: PV-2026-001 

I. 

Zwischen den oben angeführten Vertragsparteien wird folgender Pachtvertrag abgeschlos-
sen: 

1. Die Verpächterin verpachtet an den Pächter und dieser pachtet zur Eigenbewirt-
schaftung im Rahmen seines eigenen landwirtschaftlichen Betriebes folgende Grund-
stücke: 

Katastral-
gemeinde 

EZ 
Parz.
Nr. 

BA*) 
Wid-

mung**) 

Stan-
dard-
pacht-
zins 

EUR/ha 

Verpach-
tete Flä-

che in m² 

Pacht-
zins 

in EUR 

Anmerkun-
gen 

21194 771 653/1 Acker BHL 259,80 1772m² 46,00  

21194 263 652 Acker BHL 259,80 1591m² 41,30  

      3363m² 87,30  

 

 

2. Eine Änderung der Bewirtschaftungsart ist ohne schriftliche Zustimmung der Ver-
pächterin unzulässig. 

Ein Recht zur Gewinnung von Stein, Kalk, Lehm, Ton, Sand, Schotter oder sonstigen 
Bodenschätzen wird dem(den) Pächter(n) nicht eingeräumt. 

 

II. 

 

Der Pachtvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und beginnt am 01. Mai 2026. 
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Er kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung nachstehender Kündigungsfristen: 

 

Grundstücke 
(lt. Widmung) 

Kündigungsfristen *) Kündigungstermin *) 

die im Bauland oder Bauhof-
fungsland liegen 

1 Monat zum 31.12. jeden Jahres 

im Grünland liegen, bzw. 
nicht im Bauland und nicht 
im Bauhoffnungsland liegen 

6 Monate zum 31.12. jeden Jahres 

 

*) zutreffendes ist anzuwenden 

 

gemäß Landpachtgesetz (in Verbindung mit dem ABGB Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch 
und der ZPO Zivilprozessordnung) mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 

 

Das Pachtjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres. 

 

Überwiegen die Interessen des(der) Pächter(s) an der Fortsetzung die Interessen der Ver-
pächterin an der Beendigung des Pachtvertrages, so hat das Gericht auf Antrag des(der) 
Pächter(s) die Dauer des Pachtvertrages zu verlängern. Bei der Interessenabwägung ist ins-
besondere auf die wirtschaftliche Lage der beiden Vertragsparteien Bedacht zu nehmen. Die 
Interessen des(der) Pächter(s) überwiegen insbesondere dann nicht, wenn 

- ein Grund vorliegt, der die Verpächterin zur Aufhebung des Pachtvertrages nach § 1118 
ABGB berechtigen, 

- die Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Land-
wirtes erfolgt, 

- der(die) Pächter ohne Zustimmung der Verpächterin wesentliche Teile der Pachtgrundstü-
cke nicht nur vorübergehend anderen Personen überlassen hat, 

- die Pachtgrundstücke oder Teile derselben von der Verpächterin veräußert werden oder 
auf denselben ein Baurecht eingeräumt bzw. die Errichtung eines Superädifikates bewilligt 
wird – eine von vornherein schriftlich und bestimmt als Grund für die Beendigung des 
Pachtvertrages bezeichnete Tatsache, die in Bezug auf die Beendigung des Pachtvertra-
ges für die Verpächterin als wichtig und bedeutsam anzusehen ist. 
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Sollte die Verpächterin den Pachtvertrag zu einem anderen Stichtag als zum Ende eines 
Pachtjahres kündigen, ist dieselbe verpflichtet, dem(n) Pächter(n) die auf den Pachtgrund-
stücken befindlichen Kulturen gemäß den vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft festgelegten Standarddeckungsbeträgen abzugelten. Mangels einer Einigung über die 
Höhe der Abgeltung bestimmt sich dieselbe nach einem Gutachten der Bezirksbauernkam-
mer Waidhofen an der Thaya. 

 

III. 

 

Der obzitierte jährliche Pachtzins wird im Nachhinein am Ende eines Pachtjahres (erstmals 
zum Ende des Pachtjahres 2026 dem(den) Pächter(n) vorgeschrieben und ist innerhalb von 
14 Tagen ab Erhalt der Vorschreibung an die Verpächterin zu bezahlen.  

Alle vorgenannten Beträge unterliegen einer Wertsicherung, wobei zur Berechnung der von 
der LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. erstellte und von der Lan-
des-Landwirtschaftskammer verlautbarte Ganzjahresagrarindex (Erzeugnisse und öffentliche 
Gelder gesamt) mit der Basis 2020 = 100 oder ein an dessen Stelle tretender Index heranzu-
ziehen ist. Indexzahl 2024 131,5 

Ausgangsbasis zur Berechnung der Wertsicherung ist die ab Februar verlautbarte Indexzahl 
des vorjährigen Ganzjahresagrarindex. Als Vergleichsbasis wird die von der Landes Land-
wirtschaftskammer verlautbarte Indexzahl des Ganzjahresagrarindex des Vorvorjahres her-
angezogen. 

Schwankungen der Indexzahl bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt (Schwellen-
wert). Ergibt sich jedoch eine Erhöhung über den vorgenannten Schwellenwert, wird die ge-
samte Veränderung voll berücksichtigt. Der neue Pachtzins ist kaufmännisch auf volle 10 
Cent zu runden und rückwirkend ab 1. Jänner des laufenden Jahres gültig. Die neue Index-
zahl bildet jeweils die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschrei-
tungen. 

Die auf die Pachtgrundstücke entfallende Grundsteuer samt Zuschlägen hat die Verpächterin 
zu tragen. 

Im übrigen haftet(haften) der(die) Pächter für alle Steuern und öffentlichen Abgaben vom 
Nutzungsertrag der Pachtgrundstücke. 

 

IV. 

 

Der(Die) Pächter hat(haben) die Bewirtschaftung der(des) Pachtgrundstücke(s) mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Landwirtes vorzunehmen, die fachgerechte Düngung derselben zu be-
sorgen sowie allfällige Zufahrtswege, Ablaufgräben, Einfriedungen und Grenzmarkierungen 
auf eigene Kosten instand zu halten. Bestehende Wegerechte sind zu dulden. 

Für Düngungs- oder Verbesserungsaufwendungen hinsichtlich der Pachtgrundstücke ge-
bührt dem(den) Pächter(n) bei Beendigung des Pachtverhältnisses keine Entschädigung. 
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Der(Die) Pächter hat(haben) die Produktions- und Lieferkontingente, deren Zuteilung auf der 
Bewirtschaftung der(des) Pachtgrundstücke(s) beruht und die ihm(ihnen) durch die Verpäch-
terin vor Abschluss dieses Pachtvertrages schriftlich bekannt gegeben wurden, in seinem(ih-
rem) Bestand zu wahren. 

Die Ausbringung von Klärschlamm und Müllkompost ist nicht gestattet. 

Eine Unterverpachtung ist im übrigen dem(den) Pächter(n) nur bei ausdrücklicher Zustim-
mung der Verpächterin gestattet. 

Elementarereignisse oder Misswachs begründen für den(die) Pächter kein Recht auf Ermä-
ßigung des Pachtzinses. 

Die Entschädigungen für Wildschäden gebühren auf die Dauer des Pachtvertrages hinsicht-
lich der Pachtgrundstücke dem(den) Pächter(n). Der auf die Pachtgrundstücke entfallende 
Jagdpachtzins verbleibt der Verpächterin. 

Die Vornahme der Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B.: Wasser, Kanal, 
Energieleitungen, Straßen, etc.) bzw. die Herstellung von Tiefbohrungen, Probegrabungen, 
etc., hat(haben) der(die) Pächter gegen Ersatz für Ernteentgang und Mehrarbeit zu dulden, 
und die hiefür erforderlichen Grundflächen zur Verfügung zu stellen. 

V. 

 

Stirbt(Sterben) der(die) Pächter, so sind sowohl seine(ihre) Erben, als auch die Verpächterin 
berechtigt, das Pachtverhältnis unter Einhaltung der obzitierten Kündigungsfrist und zu den 
vereinbarten Kündigungsterminen zu kündigen. 

 

VI. 

Die Grundstücke sind in dem Wirtschafts- und Kulturzustand und einem mindestens gleich-
wertigen Düngungszustand zurückzustellen, der der Jahreszeit entspricht, in welcher das 
Ende des Pachtvertrages eintritt. 

 

VII. 

Zur Rechtswirksamkeit dieses Pachtvertrages ist die Genehmigung desselben durch die zu-
ständige Grundverkehrsbezirkskommission erforderlich. 

 

VIII. 

Eine grundbücherliche Sicherstellung der Pachtrechte hat nicht stattzufinden. 
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IX. 

Die mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Pächter 
zur Gänze. 

X. 

 

Zwischen den Vertragsparteien wird der Ausschluss der Haftung der Verpächterseite im Falle 
einer Rückforderung von Förderungen im Rahmen des österreichischen Programms für um-
weltgerechte Landwirtschaft, von Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete sowie von 
allfälligen weiteren landwirtschaftlich gewidmeten flächenbezogenen Ausgleichszahlungen 
oder Förderungen ausdrücklich vereinbart. 

 

Im Hinblick auf die Änderungen der gemeinsamen Agrarpolitik („Entkoppelung“) vereinbaren 
die Parteien folgendes: Der Verpächter verpflichtet sich, im Rahmen der EU-rechtlichen und 
innerstaatlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen der Fläche des/der verpachteten 
Grundstücke(s) entsprechenden aliquoten Anteil seiner allfälligen Zahlungsansprüche an den 
Pächter für die Dauer des vereinbarten Pachtverhältnisses zu übertragen. Der Zahlungsan-
spruch ist im Pachtpreis des Pachtvertrages, welcher dieser Vereinbarung zugrunde liegt, 
berücksichtigt. Es wird dafür kein besonderes Entgelt vereinbart. Mit Beendigung des Pacht-
verhältnisses hat der Pächter die Zahlungsansprüche – entsprechend der ursprünglichen 
Übertragung – an den Verpächter rück zu übertragen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 20 der Tagesordnung 

Abänderung von Pachtverträgen: PV-2024-002 

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehres in der Heidenreichsteinerstraße ergaben sich 
Veränderungen der Pachtflächen. 

Die neue vermessene Pachtfläche der EZ 263 Parz.661/2 beträgt 1704 m² und die EZ 263 
Parz. 664/2 beträgt 1616m² – Pächter Habison-Roßnagl GesbR. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Feldwege, Wasserbau, 
Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeiderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde verpachtet nachfolgende Grundstücke mit den geänderten Flächenaus-
maßen mit nachfolgendem Pachtvertrag:  

PACHTVERTRAG 

(Einzelne landwirtschaftliche Grundstücke) 

 

Verpächterin:  Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, vertreten durch ihre zeich-
nungsberechtigten Organe 

  Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya  

 

Pächter: Habison-Roßnagl GesbR 

 Bernhard Habison 

 geboren am 05.05.1971 
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 Brigitte Roßnagl 

 Geboren 28.02.1972 

 Adresse: 3830 Wohlfahrts 5 

 Beruf: Landwirte 

 

Pachtvertragsnummer: PV-2026-002 

I. 

Zwischen den oben angeführten Vertragsparteien wird folgender Pachtvertrag abgeschlos-
sen: 

Die Verpächterin verpachtet an den Pächter und dieser pachtet zur Eigenbewirtschaftung im 
Rahmen seines eigenen landwirtschaftlichen Betriebes folgende Grundstücke: 

Katastralge-
meinde 

EZ 
Parz.Nr

. 
BA*) 

Verpach-
tete Flä-

che in m² 

Pachtzins 
in EUR 

(excl. Ust.) 
Anmerkungen 

Waidhofen an 
der Thaya 

263 661/2 Acker 1704m² € 57,70 
 

 263 664/2 Acker 1616 m² € 54,70  

 263 665/2 Acker 1370 m² € 46,40  

 263 668/2 Acker 1485 m² € 50,30  

 263 669/2 Acker 2778 m² € 94,00  

 1408 473/2 Acker 7011 m² € 237,30  

 1408 474/1 Acker 11848 m² € 401,10  

 1687 1254 Acker 5517 m² € 112,90 Acker im BL 

 499 1255 Acker 2294 m² € 47,00 Acker im BL 

 1408 489/1 Acker 4898 m² € 127,30 Acker im BHL 

 1393 473/1 Acker 24808 m² € 644,50 Acker im BHL 

    SUMME 

excl. USt 
€ 1873,00 

 

*) Bewirtschaftungsart (z.B.: Wiese, Acker, Verkehrsfläche, etc.) 
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Eine Änderung der Bewirtschaftungsart ist ohne schriftliche Zustimmung der Verpächterin 
unzulässig. 

Ein Recht zur Gewinnung von Stein, Kalk, Lehm, Ton, Sand, Schotter oder sonstigen Boden-
schätzen wird dem(den) Pächter(n) nicht eingeräumt. 

 

II. 

Der Pachtvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und beginnt am 01.05.2026.  

Er kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung nachstehender Kündigungsfristen: 

Grundstücke 
(lt. Widmung) 

Kündigungsfristen *) Kündigungstermin *) 

Acker im GL 

Acker im BL u. BHL 
(Parz.1254, 1255, 489/1, 
473/1) 

6 Monate 

1 Monat 

per 31.12. jeden Jahres 

 

gemäß Landpachtgesetz (in Verbindung mit dem ABGB Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch 
und der ZPO Zivilprozessordnung) mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 

Das Pachtjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres. 

Überwiegen die Interessen des Pächters an der Fortsetzung die Interessen der Verpächterin 
an der Beendigung des Pachtvertrages, so hat das Gericht auf Antrag des Pächters die Dauer 
des Pachtvertrages zu verlängern. Bei der Interessenabwägung ist insbesondere auf die wirt-
schaftliche Lage der beiden Vertragsparteien Bedacht zu nehmen. Die Interessen des Päch-
ters überwiegen insbesondere dann nicht, wenn 

- ein Grund vorliegt, der die Verpächterin zur Aufhebung des Pachtvertrages nach § 1118 
ABGB berechtigen, 

- die Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Land-
wirtes erfolgt, 

- der Pächter ohne Zustimmung der Verpächterin wesentliche Teile der Pachtgrundstücke 
nicht nur vorübergehend anderen Personen überlassen hat, 

- die Pachtgrundstücke oder Teile derselben von der Verpächterin veräußert werden oder 
auf denselben ein Baurecht eingeräumt bzw. die Errichtung eines Superädifikates bewilligt 
wird – eine von vornherein schriftlich und bestimmt als Grund für die Beendigung des 
Pachtvertrages bezeichnete Tatsache, die in Bezug auf die Beendigung des Pachtvertra-
ges für die Verpächterin als wichtig und bedeutsam anzusehen ist. 

Sollte die Verpächterin den Pachtvertrag zu einem anderen Stichtag als zum Ende eines 
Pachtjahres kündigen, ist dieselbe verpflichtet, dem Pächter die auf den Pachtgrundstü-
cken befindlichen Kulturen gemäß den vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft festgelegten Standarddeckungsbeträgen abzugelten. Mangels einer Einigung über 
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die Höhe der Abgeltung bestimmt sich dieselbe nach einem Gutachten der Bezirksbauern-
kammer Waidhofen an der Thaya. 

III. 

Der obzitierte jährliche Pachtzins wird im Nachhinein am Ende eines Pachtjahres (erstmals 
zum Ende des Pachtjahres 2026) zur Gänze dem Pächter vorgeschrieben und ist innerhalb 
von 14 Tagen ab Erhalt der Vorschreibung an die Verpächterin zu bezahlen. 

Alle vorgenannten Beträge unterliegen einer Wertsicherung, wobei zur Berechnung der von 
der LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. erstellte und von der Lan-
des-Landwirtschaftskammer verlautbarte Ganzjahresagrarindex (Erzeugnisse und öffentliche 
Gelder gesamt) mit der Basis 2020 = 100 oder ein an dessen Stelle tretender Index heranzu-
ziehen ist. Indexzahl 2024 131,5 

Ausgangsbasis zur Berechnung der Wertsicherung ist die ab Februar verlautbarte Indexzahl 
des vorjährigen Ganzjahresagrarindex (Indexzahl 2022 134,5). Als Vergleichsbasis wird die 
von der Landes Landwirtschaftskammer verlautbarte Indexzahl des Ganzjahresagrarindex 
des Vorvorjahres herangezogen. 

Schwankungen der Indexzahl bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt (Schwellen-
wert). Ergibt sich jedoch eine Erhöhung über den vorgenannten Schwellenwert, wird die ge-
samte Veränderung voll berücksichtigt. Der neue Pachtzins ist kaufmännisch auf volle 10 
Cent zu runden und rückwirkend ab 1. Jänner des laufenden Jahres gültig. Die neue Index-
zahl bildet jeweils die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschrei-
tungen. 

Die auf die Pachtgrundstücke entfallende Grundsteuer samt Zuschlägen hat die Verpächterin 
zu tragen. 

Im übrigen haftet der Pächter für alle Steuern und öffentlichen Abgaben vom Nutzungsertrag 
der Pachtgrundstücke. 

IV. 

Der Pächter hat die Bewirtschaftung des Pachtgrundstückes mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Landwirtes vorzunehmen, die fachgerechte Düngung derselben zu besorgen sowie all-
fällige Zufahrtswege, Ablaufgräben, Einfriedungen und Grenzmarkierungen auf eigene Kos-
ten instand zu halten. Bestehende Wegerechte sind zu dulden. 

Für Düngungs- oder Verbesserungsaufwendungen hinsichtlich der Pachtgrundstücke ge-
bührt dem Pächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses keine Entschädigung. 

Der Pächter hat die Produktions- und Lieferkontingente, deren Zuteilung auf der Bewirtschaf-
tung des Pachtgrundstückes beruht und die ihm durch die Verpächterin vor Abschluss dieses 
Pachtvertrages schriftlich bekannt gegeben wurden, in seinem Bestand zu wahren. 

Die Ausbringung von Klärschlamm und Müllkompost ist nicht gestattet. 

Eine Unterverpachtung ist im übrigen dem Pächter nur bei ausdrücklicher Zustimmung der 
Verpächterin gestattet. 
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Elementarereignisse oder Misswachs begründen für den Pächter kein Recht auf Ermäßigung 
des Pachtzinses. 

Die Entschädigungen für Wildschäden gebühren auf die Dauer des Pachtvertrages hinsicht-
lich der Pachtgrundstücke dem Pächter. Der auf die Pachtgrundstücke entfallende 
Jagdpachtzins verbleibt der Verpächterin. 

Die Vornahme der Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B.: Wasser, Kanal, 
Energieleitungen, Straßen, etc.) bzw. die Herstellung von Tiefbohrungen, Probegrabungen, 
etc., hat der Pächter gegen Ersatz für Ernteentgang und Mehrarbeit zu dulden, und die hierfür 
erforderlichen Grundflächen zur Verfügung zu stellen. 

V. 

Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben, als auch die Verpächterin berechtigt, das 
Pachtverhältnis unter Einhaltung der obzitierten Kündigungsfrist und zu den vereinbarten 
Kündigungsterminen zu kündigen. 

VI. 

Die Grundstücke sind in dem Wirtschafts- und Kulturzustand und einem mindestens gleich-
wertigen Düngungszustand zurückzustellen, der der Jahreszeit entspricht, in welcher das 
Ende des Pachtvertrages eintritt. 

VII. 

Zur Rechtswirksamkeit dieses Pachtvertrages ist die Genehmigung desselben durch die zu-
ständige Grundverkehrsbezirkskommission erforderlich. 

VIII. 

Eine grundbücherliche Sicherstellung der Pachtrechte hat nicht stattzufinden. 

IX. 

Die mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Pächter 
zur Gänze. 

X. 

Zwischen den Vertragsparteien wird der Ausschluss der Haftung der Verpächterseite im Falle 
einer Rückforderung von Förderungen im Rahmen des österreichischen Programms für um-
weltgerechte Landwirtschaft, von Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete sowie von 
allfälligen weiteren landwirtschaftlich gewidmeten flächenbezogenen Ausgleichszahlungen 
oder Förderungen ausdrücklich vereinbart. 

Im Hinblick auf die Änderungen der gemeinsamen Agrarpolitik („Entkoppelung“) vereinbaren 
die Parteien folgendes: Der Verpächter verpflichtet sich, im Rahmen der EU-rechtlichen und 
innerstaatlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen der Fläche des verpachteten 
Grundstückes entsprechenden aliquoten Anteil seiner allfälligen Zahlungsansprüche an den 
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Pächter für die Dauer des vereinbarten Pachtverhältnisses zu übertragen. Der Zahlungsan-
spruch ist im Pachtpreis des Pachtvertrages, welcher dieser Vereinbarung zugrunde liegt, 
berücksichtigt. Es wird dafür kein besonderes Entgelt vereinbart. Mit Beendigung des Pacht-
verhältnisses hat der Pächter die Zahlungsansprüche – entsprechend der ursprünglichen 
Übertragung – an den Verpächter rückzuübertragen.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 21 der Tagesordnung 

Abänderung von Pachtverträgen: PV-2023-002 Habison-Roßnagl GesbR 

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehres in der Heidenreichsteinerstraße ergaben sich 
Veränderungen der Pachtflächen. 

Die neue vermessene Pachtfläche der EZ 564 Parz.660/2 beträgt nun 1635 m² (zuvor 1.794 
m²) Pächter Habison-Roßnagl GesbR, Wohlfahrts 5, 3830 Waidhofen an der Thaya  

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Feldwege, Wasserbau, 
Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeiderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde verpachtet nachfolgende Grundstücke mit den geänderten Flächenaus-
maßen mit nachfolgendem Pachtvertrag:  

PACHTVERTRAG 

(Einzelne landwirtschaftliche Grundstücke) 

 

Verpächterin:  Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, vertreten durch ihre zeich-
nungsberechtigten Organe 

  Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya  

 

Pächter: Habison-Roßnagl GesbR 

 Bernhard Habison 

 geboren am 05.05.1971 
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 Brigitte Roßnagl 

 Geboren 28.02.1972 

 Adresse: 3830 Wohlfahrts 5 

 Beruf: Landwirte 

 

Pachtvertragsnummer: PV-2026-003 

I. 

Zwischen den oben angeführten Vertragsparteien wird folgender Pachtvertrag abgeschlos-
sen: 

Die Verpächterin verpachtet an den Pächter und dieser pachtet zur Eigenbewirtschaftung im 
Rahmen seines eigenen landwirtschaftlichen Betriebes folgende Grundstücke: 

Katastralge-
meinde 

EZ 
Parz.Nr

. 
BA*) 

Verpach-
tete Flä-

che in m² 

Pachtzins 
in EUR 

(excl. Ust.) 
Anmerkungen 

Waidhofen an 
der Thaya 

564 660/2 Acker 1635m² € 42,50 BHL 

    SUMME 

excl. USt 
€ 42,50 

 

*) Bewirtschaftungsart (z.B.: Wiese, Acker, Verkehrsfläche, etc.) 

Eine Änderung der Bewirtschaftungsart ist ohne schriftliche Zustimmung der Verpächterin 
unzulässig. 

Ein Recht zur Gewinnung von Stein, Kalk, Lehm, Ton, Sand, Schotter oder sonstigen Boden-
schätzen wird dem(den) Pächter(n) nicht eingeräumt. 

 

II. 

Der Pachtvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und beginnt am 01.05.2026.  

Er kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung nachstehender Kündigungsfristen: 

Grundstücke 
(lt. Widmung) 

Kündigungsfristen *) Kündigungstermin *) 

Acker im GL 

Acker im BL u. BHL  

6 Monate 

1 Monat 

per 31.12. jeden Jahres 
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gemäß Landpachtgesetz (in Verbindung mit dem ABGB Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch 
und der ZPO Zivilprozessordnung) mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 

Das Pachtjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres. 

Überwiegen die Interessen des Pächters an der Fortsetzung die Interessen der Verpächterin 
an der Beendigung des Pachtvertrages, so hat das Gericht auf Antrag des Pächters die Dauer 
des Pachtvertrages zu verlängern. Bei der Interessenabwägung ist insbesondere auf die wirt-
schaftliche Lage der beiden Vertragsparteien Bedacht zu nehmen. Die Interessen des Päch-
ters überwiegen insbesondere dann nicht, wenn 

- ein Grund vorliegt, der die Verpächterin zur Aufhebung des Pachtvertrages nach § 1118 
ABGB berechtigen, 

- die Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Land-
wirtes erfolgt, 

- der Pächter ohne Zustimmung der Verpächterin wesentliche Teile der Pachtgrundstücke 
nicht nur vorübergehend anderen Personen überlassen hat, 

- die Pachtgrundstücke oder Teile derselben von der Verpächterin veräußert werden oder 
auf denselben ein Baurecht eingeräumt bzw. die Errichtung eines Superädifikates bewilligt 
wird – eine von vornherein schriftlich und bestimmt als Grund für die Beendigung des 
Pachtvertrages bezeichnete Tatsache, die in Bezug auf die Beendigung des Pachtvertra-
ges für die Verpächterin als wichtig und bedeutsam anzusehen ist. 

Sollte die Verpächterin den Pachtvertrag zu einem anderen Stichtag als zum Ende eines 
Pachtjahres kündigen, ist dieselbe verpflichtet, dem Pächter die auf den Pachtgrundstü-
cken befindlichen Kulturen gemäß den vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft festgelegten Standarddeckungsbeträgen abzugelten. Mangels einer Einigung über 
die Höhe der Abgeltung bestimmt sich dieselbe nach einem Gutachten der Bezirksbauern-
kammer Waidhofen an der Thaya. 

III. 

Der obzitierte jährliche Pachtzins wird im Nachhinein am Ende eines Pachtjahres (erstmals 
zum Ende des Pachtjahres 2026) zur Gänze dem Pächter vorgeschrieben und ist innerhalb 
von 14 Tagen ab Erhalt der Vorschreibung an die Verpächterin zu bezahlen. 

Alle vorgenannten Beträge unterliegen einer Wertsicherung, wobei zur Berechnung der von 
der LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. erstellte und von der Lan-
des-Landwirtschaftskammer verlautbarte Ganzjahresagrarindex (Erzeugnisse und öffentliche 
Gelder gesamt) mit der Basis 2020 = 100 oder ein an dessen Stelle tretender Index heranzu-
ziehen ist. Indexzahl 2024 131,5 

Ausgangsbasis zur Berechnung der Wertsicherung ist die ab Februar verlautbarte Indexzahl 
des vorjährigen Ganzjahresagrarindex (Indexzahl 2025 137,0). Als Vergleichsbasis wird die 
von der Landes Landwirtschaftskammer verlautbarte Indexzahl des Ganzjahresagrarindex 
des Vorvorjahres herangezogen. 

Schwankungen der Indexzahl bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt (Schwellen-
wert). Ergibt sich jedoch eine Erhöhung über den vorgenannten Schwellenwert, wird die ge-
samte Veränderung voll berücksichtigt. Der neue Pachtzins ist kaufmännisch auf volle 10 
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Cent zu runden und rückwirkend ab 1. Jänner des laufenden Jahres gültig. Die neue Index-
zahl bildet jeweils die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschrei-
tungen. 

Die auf die Pachtgrundstücke entfallende Grundsteuer samt Zuschlägen hat die Verpächterin 
zu tragen. 

Im übrigen haftet der Pächter für alle Steuern und öffentlichen Abgaben vom Nutzungsertrag 
der Pachtgrundstücke. 

IV. 

Der Pächter hat die Bewirtschaftung des Pachtgrundstückes mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Landwirtes vorzunehmen, die fachgerechte Düngung derselben zu besorgen sowie all-
fällige Zufahrtswege, Ablaufgräben, Einfriedungen und Grenzmarkierungen auf eigene Kos-
ten instand zu halten. Bestehende Wegerechte sind zu dulden. 

Für Düngungs- oder Verbesserungsaufwendungen hinsichtlich der Pachtgrundstücke ge-
bührt dem Pächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses keine Entschädigung. 

Der Pächter hat die Produktions- und Lieferkontingente, deren Zuteilung auf der Bewirtschaf-
tung des Pachtgrundstückes beruht und die ihm durch die Verpächterin vor Abschluss dieses 
Pachtvertrages schriftlich bekannt gegeben wurden, in seinem Bestand zu wahren. 

Die Ausbringung von Klärschlamm und Müllkompost ist nicht gestattet. 

Eine Unterverpachtung ist im übrigen dem Pächter nur bei ausdrücklicher Zustimmung der 
Verpächterin gestattet. 

Elementarereignisse oder Misswachs begründen für den Pächter kein Recht auf Ermäßigung 
des Pachtzinses. 

Die Entschädigungen für Wildschäden gebühren auf die Dauer des Pachtvertrages hinsicht-
lich der Pachtgrundstücke dem Pächter. Der auf die Pachtgrundstücke entfallende 
Jagdpachtzins verbleibt der Verpächterin. 

Die Vornahme der Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B.: Wasser, Kanal, 
Energieleitungen, Straßen, etc.) bzw. die Herstellung von Tiefbohrungen, Probegrabungen, 
etc., hat der Pächter gegen Ersatz für Ernteentgang und Mehrarbeit zu dulden, und die hierfür 
erforderlichen Grundflächen zur Verfügung zu stellen. 

V. 

Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben, als auch die Verpächterin berechtigt, das 
Pachtverhältnis unter Einhaltung der obzitierten Kündigungsfrist und zu den vereinbarten 
Kündigungsterminen zu kündigen. 

VI. 

Die Grundstücke sind in dem Wirtschafts- und Kulturzustand und einem mindestens gleich-
wertigen Düngungszustand zurückzustellen, der der Jahreszeit entspricht, in welcher das 
Ende des Pachtvertrages eintritt. 
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VII. 

Zur Rechtswirksamkeit dieses Pachtvertrages ist die Genehmigung desselben durch die zu-
ständige Grundverkehrsbezirkskommission erforderlich. 

VIII. 

Eine grundbücherliche Sicherstellung der Pachtrechte hat nicht stattzufinden. 

IX. 

Die mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Pächter 
zur Gänze. 

X. 

Zwischen den Vertragsparteien wird der Ausschluss der Haftung der Verpächterseite im Falle 
einer Rückforderung von Förderungen im Rahmen des österreichischen Programms für um-
weltgerechte Landwirtschaft, von Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete sowie von 
allfälligen weiteren landwirtschaftlich gewidmeten flächenbezogenen Ausgleichszahlungen 
oder Förderungen ausdrücklich vereinbart. 

Im Hinblick auf die Änderungen der gemeinsamen Agrarpolitik („Entkoppelung“) vereinbaren 
die Parteien folgendes: Der Verpächter verpflichtet sich, im Rahmen der EU-rechtlichen und 
innerstaatlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen der Fläche des verpachteten 
Grundstückes entsprechenden aliquoten Anteil seiner allfälligen Zahlungsansprüche an den 
Pächter für die Dauer des vereinbarten Pachtverhältnisses zu übertragen. Der Zahlungsan-
spruch ist im Pachtpreis des Pachtvertrages, welcher dieser Vereinbarung zugrunde liegt, 
berücksichtigt. Es wird dafür kein besonderes Entgelt vereinbart. Mit Beendigung des Pacht-
verhältnisses hat der Pächter die Zahlungsansprüche – entsprechend der ursprünglichen 
Übertragung – an den Verpächter rückzuübertragen.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 22 der Tagesordnung 

Abänderung von Pachtverträgen: PV-2020-001 Habison-Roßnagl GesbR 

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehres in der Heidenreichsteinerstraße ergaben sich 
Veränderungen der Pachtflächen. 

Die neue vermessene Pachtfläche der EZ 348 Parz.657/3 beträgt nun 530 m² (zuvor 1.092 
m²) Pächter Habison-Roßnagl GesbR, Wohlfahrts 5, 3830 Waidhofen an der Thaya  

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Feldwege, Wasserbau, 
Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeiderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde verpachtet nachfolgende Grundstücke mit den geänderten Flächenaus-
maßen mit nachfolgendem Pachtvertrag:  

PACHTVERTRAG 

(Einzelne landwirtschaftliche Grundstücke) 

 

Verpächterin:  Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, vertreten durch ihre zeich-
nungsberechtigten Organe 

  Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya  

 

Pächter: Habison-Roßnagl GesbR 

 Bernhard Habison 

 geboren am 05.05.1971 
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 Brigitte Roßnagl 

 Geboren 28.02.1972 

 Adresse: 3830 Wohlfahrts 5 

 Beruf: Landwirte 

 

Pachtvertragsnummer: PV-2026-003 

I. 

Zwischen den oben angeführten Vertragsparteien wird folgender Pachtvertrag abgeschlos-
sen: 

Die Verpächterin verpachtet an den Pächter und dieser pachtet zur Eigenbewirtschaftung im 
Rahmen seines eigenen landwirtschaftlichen Betriebes folgende Grundstücke: 

Katastralge-
meinde 

EZ 
Parz.Nr

. 
BA*) 

Verpach-
tete Flä-

che in m² 

Pachtzins 
in EUR 

(excl. Ust.) 
Anmerkungen 

Waidhofen an 
der Thaya 

348 657/3 Acker 530m² € 18,00 GL 

    SUMME 

excl. USt 
€ 18,00 

 

*) Bewirtschaftungsart (z.B.: Wiese, Acker, Verkehrsfläche, etc.) 

Eine Änderung der Bewirtschaftungsart ist ohne schriftliche Zustimmung der Verpächterin 
unzulässig. 

Ein Recht zur Gewinnung von Stein, Kalk, Lehm, Ton, Sand, Schotter oder sonstigen Boden-
schätzen wird dem(den) Pächter(n) nicht eingeräumt. 

 

II. 

Der Pachtvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und beginnt am 01.05.2026.  

Er kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung nachstehender Kündigungsfristen: 

Grundstücke 
(lt. Widmung) 

Kündigungsfristen *) Kündigungstermin *) 

Acker im GL 

Acker im BL u. BHL  

6 Monate 

1 Monat 

per 31.12. jeden Jahres 
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gemäß Landpachtgesetz (in Verbindung mit dem ABGB Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch 
und der ZPO Zivilprozessordnung) mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 

Das Pachtjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres. 

Überwiegen die Interessen des Pächters an der Fortsetzung die Interessen der Verpächterin 
an der Beendigung des Pachtvertrages, so hat das Gericht auf Antrag des Pächters die Dauer 
des Pachtvertrages zu verlängern. Bei der Interessenabwägung ist insbesondere auf die wirt-
schaftliche Lage der beiden Vertragsparteien Bedacht zu nehmen. Die Interessen des Päch-
ters überwiegen insbesondere dann nicht, wenn 

- ein Grund vorliegt, der die Verpächterin zur Aufhebung des Pachtvertrages nach § 1118 
ABGB berechtigen, 

- die Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Land-
wirtes erfolgt, 

- der Pächter ohne Zustimmung der Verpächterin wesentliche Teile der Pachtgrundstücke 
nicht nur vorübergehend anderen Personen überlassen hat, 

- die Pachtgrundstücke oder Teile derselben von der Verpächterin veräußert werden oder 
auf denselben ein Baurecht eingeräumt bzw. die Errichtung eines Superädifikates bewilligt 
wird – eine von vornherein schriftlich und bestimmt als Grund für die Beendigung des 
Pachtvertrages bezeichnete Tatsache, die in Bezug auf die Beendigung des Pachtvertra-
ges für die Verpächterin als wichtig und bedeutsam anzusehen ist. 

Sollte die Verpächterin den Pachtvertrag zu einem anderen Stichtag als zum Ende eines 
Pachtjahres kündigen, ist dieselbe verpflichtet, dem Pächter die auf den Pachtgrundstü-
cken befindlichen Kulturen gemäß den vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft festgelegten Standarddeckungsbeträgen abzugelten. Mangels einer Einigung über 
die Höhe der Abgeltung bestimmt sich dieselbe nach einem Gutachten der Bezirksbauern-
kammer Waidhofen an der Thaya. 

III. 

Der obzitierte jährliche Pachtzins wird im Nachhinein am Ende eines Pachtjahres (erstmals 
zum Ende des Pachtjahres 2026) zur Gänze dem Pächter vorgeschrieben und ist innerhalb 
von 14 Tagen ab Erhalt der Vorschreibung an die Verpächterin zu bezahlen. 

Alle vorgenannten Beträge unterliegen einer Wertsicherung, wobei zur Berechnung der von 
der LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. erstellte und von der Lan-
des-Landwirtschaftskammer verlautbarte Ganzjahresagrarindex (Erzeugnisse und öffentliche 
Gelder gesamt) mit der Basis 2020 = 100 oder ein an dessen Stelle tretender Index heranzu-
ziehen ist. Indexzahl 2024 131,5 

Ausgangsbasis zur Berechnung der Wertsicherung ist die ab Februar verlautbarte Indexzahl 
des vorjährigen Ganzjahresagrarindex (Indexzahl 2025 137,0). Als Vergleichsbasis wird die 
von der Landes Landwirtschaftskammer verlautbarte Indexzahl des Ganzjahresagrarindex 
des Vorvorjahres herangezogen. 

Schwankungen der Indexzahl bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt (Schwellen-
wert). Ergibt sich jedoch eine Erhöhung über den vorgenannten Schwellenwert, wird die ge-
samte Veränderung voll berücksichtigt. Der neue Pachtzins ist kaufmännisch auf volle 10 
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Cent zu runden und rückwirkend ab 1. Jänner des laufenden Jahres gültig. Die neue Index-
zahl bildet jeweils die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschrei-
tungen. 

Die auf die Pachtgrundstücke entfallende Grundsteuer samt Zuschlägen hat die Verpächterin 
zu tragen. 

Im übrigen haftet der Pächter für alle Steuern und öffentlichen Abgaben vom Nutzungsertrag 
der Pachtgrundstücke. 

IV. 

Der Pächter hat die Bewirtschaftung des Pachtgrundstückes mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Landwirtes vorzunehmen, die fachgerechte Düngung derselben zu besorgen sowie all-
fällige Zufahrtswege, Ablaufgräben, Einfriedungen und Grenzmarkierungen auf eigene Kos-
ten instand zu halten. Bestehende Wegerechte sind zu dulden. 

Für Düngungs- oder Verbesserungsaufwendungen hinsichtlich der Pachtgrundstücke ge-
bührt dem Pächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses keine Entschädigung. 

Der Pächter hat die Produktions- und Lieferkontingente, deren Zuteilung auf der Bewirtschaf-
tung des Pachtgrundstückes beruht und die ihm durch die Verpächterin vor Abschluss dieses 
Pachtvertrages schriftlich bekannt gegeben wurden, in seinem Bestand zu wahren. 

Die Ausbringung von Klärschlamm und Müllkompost ist nicht gestattet. 

Eine Unterverpachtung ist im übrigen dem Pächter nur bei ausdrücklicher Zustimmung der 
Verpächterin gestattet. 

Elementarereignisse oder Misswachs begründen für den Pächter kein Recht auf Ermäßigung 
des Pachtzinses. 

Die Entschädigungen für Wildschäden gebühren auf die Dauer des Pachtvertrages hinsicht-
lich der Pachtgrundstücke dem Pächter. Der auf die Pachtgrundstücke entfallende 
Jagdpachtzins verbleibt der Verpächterin. 

Die Vornahme der Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B.: Wasser, Kanal, 
Energieleitungen, Straßen, etc.) bzw. die Herstellung von Tiefbohrungen, Probegrabungen, 
etc., hat der Pächter gegen Ersatz für Ernteentgang und Mehrarbeit zu dulden, und die hierfür 
erforderlichen Grundflächen zur Verfügung zu stellen. 

V. 

Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben, als auch die Verpächterin berechtigt, das 
Pachtverhältnis unter Einhaltung der obzitierten Kündigungsfrist und zu den vereinbarten 
Kündigungsterminen zu kündigen. 

VI. 

Die Grundstücke sind in dem Wirtschafts- und Kulturzustand und einem mindestens gleich-
wertigen Düngungszustand zurückzustellen, der der Jahreszeit entspricht, in welcher das 
Ende des Pachtvertrages eintritt. 
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VII. 

Zur Rechtswirksamkeit dieses Pachtvertrages ist die Genehmigung desselben durch die zu-
ständige Grundverkehrsbezirkskommission erforderlich. 

VIII. 

Eine grundbücherliche Sicherstellung der Pachtrechte hat nicht stattzufinden. 

IX. 

Die mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Pächter 
zur Gänze. 

X. 

Zwischen den Vertragsparteien wird der Ausschluss der Haftung der Verpächterseite im Falle 
einer Rückforderung von Förderungen im Rahmen des österreichischen Programms für um-
weltgerechte Landwirtschaft, von Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete sowie von 
allfälligen weiteren landwirtschaftlich gewidmeten flächenbezogenen Ausgleichszahlungen 
oder Förderungen ausdrücklich vereinbart. 

Im Hinblick auf die Änderungen der gemeinsamen Agrarpolitik („Entkoppelung“) vereinbaren 
die Parteien folgendes: Der Verpächter verpflichtet sich, im Rahmen der EU-rechtlichen und 
innerstaatlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen der Fläche des verpachteten 
Grundstückes entsprechenden aliquoten Anteil seiner allfälligen Zahlungsansprüche an den 
Pächter für die Dauer des vereinbarten Pachtverhältnisses zu übertragen. Der Zahlungsan-
spruch ist im Pachtpreis des Pachtvertrages, welcher dieser Vereinbarung zugrunde liegt, 
berücksichtigt. Es wird dafür kein besonderes Entgelt vereinbart. Mit Beendigung des Pacht-
verhältnisses hat der Pächter die Zahlungsansprüche – entsprechend der ursprünglichen 
Übertragung – an den Verpächter rückzuübertragen.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 23 der Tagesordnung 

Abänderung von Pachtverträgen: PV-2005-008 Habison-Roßnagl GesbR 

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehres in der Heidenreichsteinerstraße ergaben sich 
Veränderungen der Pachtflächen. 

Die Pachtfläche der EZ263 Parz.652 – Ackerfläche (verpachtet an Habison-Roßnagl GesbR) 
beträgt nach der Errichtung des Kreisverkehres nur mehr 1.591m², zuvor 4.059m².  

Die Bewirtschaftung dieser Restfläche möchte der derzeitige Pächter abgeben und den 
Pachtvertrag kündigen. Der benachbarte Pächter Franz Mödlagl, Kainraths 30/1, 3830 Waid-
hofen an der Thaya hat sich bereit erklärt, diese Fläche weiter zu bewirtschaften (siehe Pacht-
vertrag PV 2026-001). 

Aus diesem Anlass soll der Pachtvertrag PV-2005-008 mit der Habison-Roßnagl GesbR ge-
kündigt werden. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keinem Ausschuss beraten. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Stadtrat am 21.04.2026 vorberaten. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, als Verpächter, stimmt der Kündigung des 
Pachtvertrages PV-2005-008, Pächter Habison-Roßnagl GesbR mit sofortiger Wirkung zu.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 24 der Tagesordnung 

Förderung von Photovoltaikanlagen – Ansuchen um Gewährung der Direktförderung 
für die Liegenschaft 3830 Ulrichschlag 38, KG Ulrichschlag  

GR Ing. Johannes STUMVOLL hat an der Beratung und Beschlussfassung über diesen  
Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen. 

SACHVERHALT: 
Herr Ing. Johannes Stumvoll, wohnhaft in 3830 Ulrichschlag 38, hat mit Ansuchen vom 
27.01.2026 um Gewährung der Direktförderung von Photovoltaikanlagen angesucht. 

Dem Ansuchen wurden die Kopien der Rechnungen sowie der Zahlungsnachweise beigelegt. 

Das Ansuchen widersprach folgenden Punkten der Richtlinien, wodurch die Förderung nicht 
gewährt werden konnte: 

- Pkt. IV.) Abs. 1 
Ansuchen sind innerhalb von 12 Monaten nach Rechnungslegung (Rechnungsdatum) 
bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya einzubringen. 
 

Das Ansuchen hätte bis 28.09.2024 gestellt werden müssen. Der Gemeinderat kann jedoch 
auch Förderansuchen behandeln, wenn sie im Einzelfall förderungswürdig erscheinen. 

Die beigelegte Rechnung der PV-Anlage ist mit 28.09.2023 datiert, überschreitet somit die 
Einreichfrist von 12 Monaten nach Rechnungslegung zur Antragstellung.  
 

Die berücksichtigten Kosten für die Photovoltaikanlage belaufen sich somit auf EUR 6.190,80 
incl. USt. Die Förderungshöhe beträgt lt. den geltenden Richtlinien 20 % der anerkannten 
Investitionskosten je Anlage und Wohneinheit und wird mit EUR 400,00 für Solar- sowie Pho-
tovoltaikanlagen begrenzt. 

Somit würde die Förderung EUR 400,00 betragen. 

Herr Ing. Johannes Stumvoll wurde telefonisch am 20.02.2026 vom Bauamt darauf hingewie-
sen, dass sein Ansuchen zu spät eingelangt ist. In dem Telefonat stellte er den mündlichen 
Antrag an den Gemeinderat, dass sein Förderansuchen trotz Nichteinhaltung der Frist Be-
rücksichtigung finden möge. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/489000-778000 (Wohnbauförderung - Sonstige Maßnahmen, 
Zuschüsse zu alternativen Energieversorgung) EUR 15.000,00 
gebucht bis: 08.04.2026 EUR 4.400 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Chronologie: 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn Ing. Johannes Stumvoll, wohnhaft in 3830 Ulrichschlag 38, im Sinne der „Richt-
linien über die Direktförderung von Solaranlagen und Photovoltaikanlagen der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya“ eine Förderung für die erstmalige Anschaffung einer Pho-
tovoltaikanlage in Form eines nicht rückzahlbaren Direktzuschusses in der Höhe von  

EUR 400,00  

gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 25 der Tagesordnung 

Vergabe von Schlägerungsarbeiten an den Billigbieter und Holzverkauf an den Best-
bieter für die Waldgebiete im Besitz der Stadt Waidhofen an der Thaya – Waldbesitz 
Gemeindewald 

SACHVERHALT: 
Es wurden Preisauskünfte bezüglich Holzschlägerung und Holzverkauf der Wälder eingeholt 
und folgende Firmen haben bis 10.03.2026 mit einer Preisauskunft geantwortet: 

Schlägerung:  
Firma NTD-Witzmann, Firma Johannes Wais, Christopher Stundner, Firma Demmer Stefan 
GmbH 
 
Holzverkauf:  
Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen a.d. Thaya eGen, Firma Neumüller GmbH &Co, Gebrüder 
Steininger GmbH 
 
 
Das kostengünstigste Angebot für Schlägerungen (Holzernte-u. Rückefahrzeug incl.Maschi-
nist, Betriebsmittel, Forstarbeiter mit Motorsäge) wurde von NTD Witzmann GmbH gelegt: 

 NTD Witzmann 

Gültig  2026-2030  

Durchforstung (Harvester + Forwarder) 

Festmeter (fm) 
excl. Ust 

EUR 21,90 

Festmeter (fm) 
incl. 13% Ust  

EUR 24,75 

Lichtung (Harvester + Forwarder) 

Festmeter (fm) 
excl. Ust 

EUR 21,90 

Festmeter (fm) 
incl. 13% Ust 

EUR 24,75 
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Bestangebot für Holzverkauf: 

  

Firma Neumüller  
GmbH &Co KG 

Gültig bis  Ende April 

Fichte frisch 
2a-4b 
excl. USt EUR 133,-- 
2a-4b 
incl. 13% USt EUR 150,29 

Fichte (KH/Br/CX) 
2a-4b 
excl. USt EUR 107,-- 

incl. 13% USt EUR 120,91 

 

Es ist hierbei anzumerken, dass diese Preise unverbindliche Preisauskünfte sind und diese 
je nach Gegebenheiten vor Ort (Waldzustand, Anfahrt und Bodenbeschaffenheit) noch ab-
weichen können. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Aufgrund der Marktsituation können sich die Holzpreise wöchentlich ändern. Daher sind 
beim Verkauf von Holz, aus den Forstgebieten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
bzw. Bürgerspitalsstiftung die aktuellen Preisinformationen einzuholen, um den Bestbieter 
zu ermitteln. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche Beleuchtung 
vom 13.04.2026 berichtet 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeiderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es sollen Schlägerungsarbeiten im Forstgebiet des Gemeindewaldes, unter Berücksich-
tigung der Preissicherung für die Jahre 2026 bis 2030 und der raschen Abwicklung der Ar-
beiten an den Billigstanbieter, der NTD-Witzmann GmbH, entsprechend dem Angebot 
vom 04.03.2026 vergeben werden.  
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Der Holzverkauf des Holzes im Forstgebiet des Gemeindewaldes soll, unter Berücksich-
tigung der garantierten Preissicherung, ohne Preisverfall bei Frisch- oder Schadholz und der 
damit verbundenen raschen Abholungszeit, in Zukunft an den jeweils zu ermittelnden 
Bestbieter vergeben werden. Derzeit die L. Neumüller GmbH& Co.KG.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 26 der Tagesordnung 

Vergabe von Schlägerungsarbeiten an den Billigbieter und Holzverkauf an den Best-
bieter für die Waldgebiete im Besitz der Stadt Waidhofen an der Thaya – Waldbesitz 
Stiftung Bürgerspital 

SACHVERHALT: 
Es wurden Preisauskünfte bezüglich Holzschlägerung und Holzverkauf der Wälder eingeholt 
und folgende Firmen haben bis 10.03.2026 mit einer Preisauskunft geantwortet: 

Schlägerung:  
Firma NTD-Witzmann, Firma Johannes Wais, Christopher Stundner, Firma Demmer Stefan 
GmbH 
 
Holzverkauf:  
Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen a.d. Thaya eGen, Firma Neumüller GmbH &Co, Gebrüder 
Steininger GmbH 
 
 
Das kostengünstigste Angebot für Schlägerungen (Holzernte-u. Rückefahrzeug incl.Maschi-
nist, Betriebsmittel, Forstarbeiter mit Motorsäge) wurde von NTD Witzmann GmbH gelegt: 

 NTD Witzmann 

Gültig  2026-2030  

Durchforstung (Harvester + Forwarder) 

Festmeter (fm) 
excl. Ust 

EUR 21,90 

Festmeter (fm) 
incl. 13% Ust  

EUR 24,75 

Lichtung (Harvester + Forwarder) 

Festmeter (fm) 
excl. Ust 

EUR 21,90 

Festmeter (fm) 
incl. 13% Ust 

EUR 24,75 
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Bestangebot für Holzverkauf: 

  

Firma Neumüller  
GmbH &Co KG 

Gültig bis  Ende April 

Fichte frisch 
2a-4b 
excl. USt EUR 133,-- 
2a-4b 
incl. 13% USt EUR 150,29 

Fichte (KH/Br/CX) 
2a-4b 
excl. USt EUR 107,-- 

incl. 13% USt EUR 120,91 

 

Es ist hierbei anzumerken, dass diese Preise unverbindliche Preisauskünfte sind und diese 
je nach Gegebenheiten vor Ort (Waldzustand, Anfahrt und Bodenbeschaffenheit) noch ab-
weichen können. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Aufgrund der Marktsituation können sich die Holzpreise wöchentlich ändern. Daher sind 
beim Verkauf von Holz, aus den Forstgebieten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
bzw. Bürgerspitalsstiftung die aktuellen Preisinformationen einzuholen, um den Bestbieter 
zu ermitteln. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche Beleuchtung 
vom 13.04.2026 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen:  

Es sollen Schlägerungsarbeiten im Forstgebiet der Stiftung Bürgerspital, unter Berück-
sichtigung der Preissicherung für die Jahre 2026 bis 2030 und der raschen Abwicklung der 
Arbeiten an den Billigstanbieter, der NTD-Witzmann GmbH, entsprechend dem Angebot 
vom 04.03.2026 vergeben werden.  
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Der Holzverkauf des Holzes im Forstgebiet der Stiftung Bürgerspital soll, unter Berück-
sichtigung der garantierten Preissicherung, ohne Preisverfall bei Frisch- oder Schadholz und 
der damit verbundenen raschen Abholungszeit, in Zukunft an den jeweils zu ermittelnden 
Bestbieter vergeben werden. Derzeit die L. Neumüller GmbH& Co.KG.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

40292



………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 27 der Tagesordnung 

WVA Waidhofen an der Thaya – BA 22 Hollenbach; Annahme des Fördervertrages 
des NÖ Wasserwirtschaftsfonds 

SACHVERHALT: 
Mit Schreiben vom 16.02.2026 hat der NÖ Wasserwirtschaftsfonds, 3109 St. Pölten, Land-
hausplatz 1, die Zusicherung von Fördermitteln des NÖ Wasserwirtschaftsfonds mit dem 
Kennzeichen WA4-WWF-30340022/3, für das Vorhaben Wasserversorgungsanlage Waidh-
ofen an der Thaya, Hollenbach, Bauabschnitt 22, übermittelt: 

 

 
 
Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche 
Beleuchtung in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 
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Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die Zusicherung des NÖ Wasserwirtschaftsfonds vom 16.02.2026, Kennzeichen 
WA4-WWF-30340022/3 für das Vorhaben Wasserversorgungsanlage Waidhofen an der 
Thaya, Hollenbach, Bauabschnitt 22, zu nachstehenden Bedingungen, und darüber hinaus 
zu den Allgemeinen Bedingungen, vorbehaltlos angenommen: 

„WA4-WWF-30340022/3 
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„ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 28 der Tagesordnung 

WVA Waidhofen an der Thaya – BA 22 Hollenbach; Annahme des Fördervertrags der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

SACHVERHALT: 
Mit Schreiben vom 28.11.2025 hat die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (kurz: KPC), 
Türkenstraße 9, 1090 Wien, für die Förderungsgeberin Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Antragsnummer 
C206722, einen Förderungsvertrag für das Vorhaben Wasserversorgungsanlage Hollenbach 
BA 22, übermittelt. Darin wird mitgeteilt, dass auf Vorschlag der Kommission für die Angele-
genheit der Wasserwirtschaft vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- 
und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit Entscheidung vom 21.05.2025 die 
beantragte Förderung gewährt wurde. 

Fördermaßnahme: Wasserversorgungsanlage 
Bezeichnung: BA 22 Hollenbach 
Funktionsfähigkeitsfrist: 28.02.2026 
Vorläufige Förderungssatz: 11,00% 
Vorläufige förderbare Investitionskosten: 640.000,00 Euro 
Vorläufige Pauschale für das Leitungsinformationssystem: 0,00 Euro 
Gesamtförderung 70.400,00 Euro 
 
Die Auszahlung der Förderung ist in Form von Finanzierungszuschüssen vorgesehen. 
 
Chronologie: 

Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche 
Beleuchtung in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehend angeführter Förderungsvertrag der Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH (kurz: KPC), Türkenstraße 9, 1090 Wien, für den Förderungsgeber Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, 
Antragsnummer C206722, vom 28.11.2025 vorbehaltlos angenommen: 
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„ 
 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 29 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya – KG Ulrichschlag; Bauführung des NÖ Straßen-
dienstes, Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde 

SACHVERHALT: 
Im Jahr 2025 wurde durch die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya die Ortsdurchfahrt 
Ulrichschlag im Zuge der L 8123 erneuert. Für die Herstellung bzw. Wiederherstellung der 
Nebenanlagen hat die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya Herrn LH-Stv. Landbauer, 
MA, um Unterstützung ersucht. In weiterer Folge wurden die Straßenbauabteilung 8 sowie 
die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya mit der Bauabwicklung beauftragt. 

Sämtliche Nebenanlagen der L 8123 im Abschnitt von km 1,400 bis km 2,700 (BLS L 8123 
Ulrichschlag OD NA) wurden dabei erneuert und instandgesetzt. 

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten hat die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya eine 
Erklärung vorgelegt, wonach die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya der Übernahme 
des Bauloses „L 8123, von km 1,400 bis km 2,700 (BLS L 8123 Ulrichschlag OD NA)“ in die 
Erhaltung und Verwaltung sowie in das außerbücherliche Eigentum zustimmen soll. 

Weiters hat die Stadtgemeinde zu bestätigen, dass die vom NÖ Straßendienst hergestellten 
Anlagen ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Im Zuge der Endvermessung sollen die Anla-
gen in das grundbücherliche Eigentum der Stadtgemeinde übernommen werden. 

Chronologie: 

Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche 
Beleuchtung in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die nachstehend angeführte Erklärung der NÖ Straßenbauabteilung 8 und der Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya vollinhaltlich genehmigt: 
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„ 

 

„ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 30 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya – KG Waidhofen an der Thaya; 
Bauführung des NÖ Straßendienstes, Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung 
der Gemeinde 

SACHVERHALT: 
Im Jahr 2025 wickelte die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya den Neubau des Kreis-
verkehr entlang der B 36 / L 59 sowie die Verlängerung der Thayaparkstraße und des Geh- 
und Radweges (Ausbaustufe 3) ab. Für die Umsetzung der Arbeiten hat die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya Herrn Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer, MA, um Unterstüt-
zung ersucht. In weiterer Folge wurden die Straßenbauabteilung 8 sowie die Straßenmeiste-
rei Waidhofen an der Thaya mit der Bauabwicklung beauftragt. 

Das Baulos „B36/L59 Waidhofen/Thaya KV NA Kreisverkehr samt Nebenflächen (Geh- u. 
Radwege)“ wurde errichtet. 

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten hat die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya eine 
Erklärung vorgelegt, wonach die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya der Übernahme 
des Bauloses „B36/L59 Waidhofen/Thaya KV NA Kreisverkehr samt Nebenflächen (Geh- u. 
Radwege)“ in die Erhaltung und Verwaltung sowie in das außerbücherliche Eigentum zustim-
men soll. 

Weiters hat die Stadtgemeinde zu bestätigen, dass die vom NÖ Straßendienst hergestellten 
Anlagen ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Im Zuge der Endvermessung sollen die Anla-
gen in das grundbücherliche Eigentum der Stadtgemeinde übernommen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche 
Beleuchtung in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 21.04.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die nachstehend angeführte Erklärung der NÖ Straßenbauabteilung 8 und der Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya vollinhaltlich genehmigt: 
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„ 

 

„ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 31 der Tagesordnung 

ABA Waidhofen an der Thaya; Ankauf einer Schmutzwasserpumpe 

SACHVERHALT: 
Herr Bürgermeister Josef Ramharter beauftragte das Bauamt mit der Ausarbeitung einer Be-
schlussvorlage für den Ankauf einer dieselbetriebenen, selbstsaugenden Schmutzwasser-
pumpe mit Fahrwerk. In diesem Zusammenhang wurde ein konkretes Angebot der AM Bau-
geräte HandelsgmbH, Oberes Bahnfeld 2, 2281 Raasdorf bei Wien, übermittelt. Dieses um-
fasst die Lieferung einer dieselbetriebenen, selbstsaugenden Schmutzwasserpumpe mit 
Fahrwerk, Type SPA150 (S100-3 G12ZH) einschließlich Zubehör und Transportbox. 

Die Pumpe soll künftig vorrangig im Bereich der Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde 
eingesetzt werden. Sie dient insbesondere zum Abpumpen von Schmutz- und Abwasser bei 
Wartungs-, Instandhaltungs- und Störungsarbeiten im Kanalnetz sowie in Pumpwerken und 
sonstigen Anlagenteilen der Abwasserbeseitigung. Durch die Anschaffung kann die Ge-
meinde notwendige Arbeiten im Bereich der Abwasserinfrastruktur flexibler, schneller und 
teilweise in Eigenregie durchführen. 

Darüber hinaus soll das Pumpaggregat bei Bedarf auch von der Freiwilligen Feuerwehr ge-
nutzt werden, insbesondere bei Hochwasser-, Starkregen- oder sonstigen Einsätzen, bei de-
nen größere Mengen an Wasser abgepumpt werden müssen. 

Da die Pumpe somit sowohl für gemeindeeigene Aufgaben der Abwasserbeseitigung als 
auch für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr verwendet wird, beteiligt sich die Freiwillige 
Feuerwehr laut Auskunft von Bürgermeister Josef Ramharter an den Anschaffungskosten mit 
rund 50 %. 

Der angebotene Gesamtpreis beträgt EUR 13.580,00 exkl. USt. laut vorliegendem Angebot. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2025, BGBl. II Nr. 167/2025 und der DELEGIERTEN VERORD-
NUNG der Europäischen Kommission vom 22.10.2025 (Richtlinie 2014/24/EU ist eine Direkt-
vergabe bei einem Auftragswert unter EUR 140.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich 
zulässig. 

Der Ankauf der dieselbetriebenen, selbstsaugenden Schmutzwasserpumpe mit Fahrwerk 
wurde bei der Voranschlagserstellung 2026 nicht berücksichtigt. 

Da die Bedeckung des Ankaufs der dieselbetriebenen, selbstsaugenden Schmutzwasser-
pumpe mit Fahrwerk zur Gänze nicht gegeben ist, handelt es sich um eine außerplanmäßige 
Ausgabe im Sinne des § 35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973), LGBl. 
1000 i.d.d.g.F. 
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Die Bedeckung soll durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage ABA (8/9990934/00009, 
momentanes Guthaben EUR 338.184,22) erfolgen. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/8510-0420 (Abwasserbeseitigung Waidhofen, Amts-, Betriebs- 
und Geschäftsausschtattung) EUR 0,00 
gebucht bis: 06.03.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, Forstwirtschaft und öffentliche 
Beleuchtung in der Sitzung vom 13.04.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 21.04.2026 vorberaten. 

StR Michael Franz stellte mit Schreiben vom 29.04.2026 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des StR Michael Franz an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe (Ankauf der die-
selbetriebenen, selbstsaugenden Schmutzwasserpumpe mit Fahrwerk) in der Höhe von 
EUR 13.580,00 excl. USt. durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage ABA 
(8/9990934/00009).  

und 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beauftragt die Lieferung einer dieselbetriebe-
nen, selbstsaugenden Schmutzwasserpumpe mit Fahrwerk, Type SPA150 (S100-3 G12ZH) 
einschließlich Zubehör und Transportbox gemäß dem konkreten Angebot der Firma AM Bau-
geräte HandelsgmbH, Oberes Bahnfeld 2, 2281 Raasdorf bei Wien, aufgrund und zu den 
Bedingungen des Angebotes vom 27.02.2026, in der Höhe von 

EUR 13.580,00 excl. USt.  

und 

(unter Berücksichtigung des gesamten Vorsteuerabzugs). 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya beteiligt sich beim Ankauf einer dieselbe-
triebenen, selbstsaugenden Schmutzwasserpumpe mit Fahrwerk, Type SPA150 (S100-3 
G12ZH) einschließlich Zubehör und Transportbox gemäß dem konkreten Angebot der Firma 
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AM Baugeräte HandelsgmbH, Oberes Bahnfeld 2, 2281 Raasdorf bei Wien, mit 50 % der 
Anschaffungskosten. Das entspricht einem Betrag von 

EUR 6.790,00 incl. USt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 32 der Tagesordnung 

Nutzung des Campingplatzes für Trainingsgruppe 

SACHVERHALT: 
An den Bürgermeister Josef Ramharter und an das Stadtamt erging per E-Mail am 23. April 
2026 folgendes Ansuchen: 

Nutzung Campingplatzgelände für Trainingsgruppe "Zirkeltrainierer" 

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Lieber Josef! 

  

Wie heute Vormittag besprochen deponiere ich auf diesem Weg meinen Wunsch, das Campingplatz-

Areal Waidhofen, insbesondere das Bühnengebäude vom Musikfest, auch für Trainingseinheiten meiner 

Sportgruppe „Zirkeltrainierer“ nutzen zu wollen.  
Wir sind eine Gruppe von 20-30 „älteren Herren“, von denen sich im Regelfall am Donnerstag um 18:15 
fünf bis 15 Personen zum gemeinsamen Sporteln – meistens Körpergewichtsübungen – treffen. Im Som-

merhalbjahr (April bis September) wäre das Campingplatzareal für uns ein super Ort, vor allem bei reg-

nerischem Wetter. Die Nutzung ist allerdings nicht wöchentlich sondern eher alle 2 bis 4 Wochen ge-

plant. 

  

Ich bitte dich darum, diese Benutzung im Namen der Stadtgemeinde zu gestatten und mir bekannt zu 

geben, wie der Zugang zum Areal abgewickelt werden wird und ob bzw. wie eine Info über die tatsächli-

che Inanspruchnahme erfolgen soll. Um die Abstimmung mit Elfi Schlager, die diese Infrastruktur auch 

nutzt, würde ich mich selbstverständlich selbst kümmern. 

  

Wenn für die Nutzung Kosten anfallen, bitte ich dich, diese bekannt zu geben. 

  

Vielen Dank und liebe Grüße! 

Jochen Lintner 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der Stadträtin Maria Müllner an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gestattet Hr. Jochen Lintner und der Trainings-
gruppe „Zirkeltrainieren“– bis auf Widerruf - unentgeltlich den Campingplatz „Thayapark“ für 
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deren Trainingsstunden zu nutzen unter der Voraussetzung, dass die anwesenden Camping-

platzgäste bei ihrem Aufenthalt nicht gestört werden.  
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 33 der Tagesordnung 

Nutzung des Thayazuganges im Bereich des Campingplatzes 

SACHVERHALT: 
Hr. Mag. Alexander Siegl möchte mit einer Gruppe von 10-20 Personen im Bereich des Cam-
pingplatzes ein Eisschwimmen in der Thaya organisieren. Dazu ist es notwendig der Gruppe 
den Zugang über den Campingplatz (KG 21194/EZ149/GrdSt.Nr.1295/2) zum Thayaufer zu 
gestatten.  

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der zuständigen Stadträtin Maria Müllner an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gestattet Hr. Mag. Alexander Siegl und dessen 
Gruppe – bis auf Widerruf - unentgeltlich den Campingplatz „Thayapark“ für den Zugang zum 
Thayaufer für das Eisschwimmen zu nutzen. Es wird dafür Hr. Mag. Alexander Siegl ein 
Schlüssel für das Campingplatztor übergeben. 
Die WC-Anlagen können nur für das Umkleiden benützt werden. Die Wasserversorgung am 
Campingplatz ist nur von April bis Ende der Campingsaison Ende September aktiv. 
Die Zufahrt zum Campingplatz ist für Einsatzfahrzeuge jederzeit freizuhalten. 
 
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2026 

 

Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 40.178 bis Nr. 40.323 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.913 bis Nr. 6.926 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr 

 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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